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Regierungsvorlage 

CONVENTION ON PROHIBITIONS OR 
RESTRICTIONS ON THE USE OF CER
TAIN CONVENTIONAL WEAPONS 
WHICH MA Y BE DEEMED TO BE 
EXCESSIVEL Y INJURIOUS OR TO 

HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS 

, The High Contracting Parties, 

RECALLING that every State has the duty, in 
conformity with the Charter of the United Nations, 
to refrain in its international relations from the 
threat or use of force against the sovereignty, terri
torial integrity or pOlitical independence of any 
State, or in any other manner inconsistent with the 
purposes of the United Nations, 

FURTHER RECALLING the general principle 
of the protection of the civilian population against 
the effects of hostilities, 

. BASING THEMSEL VES on the principle of 
international law that the right of the parties to an 
armed conflict to choose methods or me ans of war
fare is not unlimited, and on the principle that pro
hibits the employment in armed conflicts of weap
ons, projectiles and material and methods of war
fare of a nature to cause superfluous injury or un
necessary suffering, 

ALSO RECALI,.ING that it is prohibited to 
employ methods or means of warfare which are 
intended, or may be expected, to cause widespread, 
long-term and severe damage to the natural envi
ronment, 

CONFIRMING THEIR DETERMINATION 
that in ca ses not covered by this Convention and its 
annexed Protocols or by other international agree
ment~, the civilian population and the combatants 

, I 
(Übersetzung) 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DAS VER
BOT ODER DIE BESCHRÄNKUNG DES 
EINSATZES BESTIMMTER KONVEN
TIONELLER WAFFEN, DIE ÜBERMÄS
SIGE LEIDEN VERURSACHEN ODER 
UNTERSCHIEDSLOS WIRKEN KÖN-

NEN 

Die Hohen Vertragsparteien, 

EINGEDENK DESSEN, daß jeder Staat im 
Einklang mit der Satzung der Vereinten Nationen 
die. Pflicht hat, in seinen internationalen Beziehun
gen jede gegen die Souveränität, die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen, 

. SOWIE EINGEDENK des allgemeinen. Grund
satzes des Schutzes der Zivilbevölkerung vor den 
Auswirkungen von Feindseligkeiten, ' 

AUSGEHEND von dem Grundsatz. des Völker
rechts, daß die an einem bewaffneten Konflikt 
beteiligten Parteien kein' unbeschränktes Recht in 
der Wahl der Methoden und Mittel der Kriegfüh
rung haben, sowie von dem Grundsatz, der die 
Verwendung von Waffen, Geschossen und Mate
rial sowie Methoden der. Kriegführung, die geeig
net sind, !iberflüssige Verletzungen oder unnötige 
Leiden zu verursachen, in bewaffneten Konflikten 
verbietet, 

SOWIE EINGEDENK DESSEN, daß es verbo
ten ist, Methoden oder Mittel der Kriegführung zu 
verwenden, die dazu bestimmt sind oder von denen 
erwartet werden kann, daß sie ausgedehnte, lang
anhaltende und schwere' Schäden der natürlichen 
Umwelt verursachen, . 

IHRE, ENTSCHLOSSENHEIT ~EKRÄFTI
GEND, daß in Fällen, die von diesem Ubereinkom
men und den dazugehörigen Protokollen oder von 
anderen internationalen Übereinkünften nicht 
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shall at all times remain under the protection and 
authority of the principles of international law 
derived' from established custom, from the princi
pies of humanity and from the dictates of public 
conscience, 

DESIRING' to contribute to international 
detente, the ending of the arms raceand the build
ing of confidence among States, and hence to the 
realization of the aspiration of ali peoples to live in 
peace, 

RECOGNIZING the importallce of pursuing 
every effort which may contribute to progress to~ 
wards general and complete disarmament under 
strict and effective international control, 

REAFFIRMING the need to continue the codifi
cation and progressive development of the rules of 
internationallaw applicable in armed conflict, 

WISHING to prohibit or restrict further the use 
of certain conventional weapons and believing that 
the positive results achievedin this area may facili
tate the main talks on disarmament with a view to 

, putting an end to the production, stockpiling and 
proliferation of such weapons, 

EMPHASIZING the desirability that all States 
become parties to this Convention and its annexed 

, Protocols, especially the militarily significant States, 

BEARING IN MI ND that the General Assembly 
ofthe United Nations and the United Nations Dis
armamentCommission may decide to examine the 
question of a possible broadening of the scope of 
the prohibitions and restrictions contained in this 
Convention and its annexed Protocols, 

FURTHER BEARING IN MIND that the 
Committee on Disarmament may decide to con
sider the question of adopting further measures to 
prohibit or restrict the use of certain conventional 
weapons, 

HA VE AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 

Scope of appIication 

, This Convention and its annexed Protocols shall 
apply in the situations referred to in Article 2 com" 
mon to the' Geneva Conventions of 12 August 1949 
for the Protection of War Victims, including any 
situation described in paragraph 4 of Article 1 of 
Additional Protocol I to these Conventions. 

erfaßt sind, die Zivilbevölkerung und die Kombat
tanten stets unter dem Schutz und der Herrschaft 
der Grundsätze des Völkerrechts verbleiben, wie sie 
sich aus feststehenden Gebräuchen, aus den Grund
sätzen der Mens~hlichkeit und aus den Forderun
gen des öffentlichen Gewissens ergeben, 

IN DEM WUNSCH, zur international~n Ent
spannung, Zur Beendigung des Wettrüstens und zur 
Vertrauens bildung unter den Staaten und dalllit zur 
Verwirklichung der Bestrebungen aller Völker, in 
Frieden zu leben, beizutragen, 

IN DER ERKENNTNIS, daß es wichtig ist, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, die zum Fort~ 
schritt in Richtung auf allgemeine und vollständige 
Abrüstung unter strenger und wirksamer internatio
naler K~ntrolle beitragen können, 

die Notwendigkeit BEKRÄFTIGEND, die 
Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung der 
Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendba
ren Völkerrechts fortzuführen, 

IN DEM WUNSCH, den Einsatz bestimmter 
konventioneller Waffen zu verbieten oder weiter zu 
beschränken, sowie in dem Glauben, daß die in die
sem Bereich erzielten positiven Ergebnisse die 
wichtigsten Abrüstungsgespräche erleichtern kön
nen mit dem Ziel, der Herstellung, Lagerung und 
Weitergabe solcher Waffen ein Ende zu setzen, 

NACHDRÜCKLICH HERVORHEBEND, 
daß alle Staaten, insbesondere die militärisch wich
tigen Staaten, Vertragsparteien dieses Übereinkom
mens und der dazugehörigen Protokolle werden 
sollten, 

IM HINBLICK DARAUF, daß die Generalver
sammlung der Vereinten Nationen und die Abrü
stungskommission der • Vereinten Nationen 
beschließen könnten, die Frage einer möglichen 
Ausweitung des Umfanges der in diesem Überein
kommen und den dazugehörigen Protokollen ent
haltenen Verbote u~d Beschränkungen zu prüfen, 

SOWIE IM HINBLICK DARAUF, daß der 
Abrüstungsausschuß beschließen könnte, die Frage 
der Annahme weiterer Maßnahmen zum Verbot 
oder zur Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen zu prüfen, 

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel I 

Anwendungsbereich 

Dieses Übereinkommen und die dazugehörigen 
Protokolle finden in den Situationen Anwendung, 
die in dem den Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 zum Schutze der Opfer des Krieges gemeinsa
men Artikel 2 bezeichnet sind, einschließlich jeder 
in Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzprotokolls I zu die
sen Abkommen beschriebenen Situation. 
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Article 2 

Relations with other international agreements 

Nothing in this Cönvention or its annexed Proto
cols shall be interpreted as detracting from other 
obligations imposed upon the High Contracting 
Parties by international humanitarian law appli
cable in armed conflict. 

Article 3 

Signature 

This Convention shall be open for signature by 
all States at United Nations Headquarters in New 
Y ork for aperiod of twelve months from 10 April 
1981. 

Article 4 

Ratification, acceptance, approval or accession 

1. This Convention is subject to ratification, 
acceptance or approval by the Signatories. Any 
State which has not signed this Convention may 
accede to it. 

2. The instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession shall be deposited with the 
Depositary. 

3. Expressions of consentto be bound by any of 
the Protocols annexed to this Convention shall be 
optional for each State, provided that at the time of 
the deposit of its instrument of ratification,accept
ance or approval of this Convention or of accession 
thereto, that- State shall notify the Depositary of its 
consent to be bound by any two or more of these 
Protocols. 

4. At any time after the deposit of its instrument 
of ratification, acceptance or approval of this Con
vention or of accession thereto, aState may notify 
the Depositary of its consent to be bound by any 
annexed Protocol by which it is not already bound. 

s. Any Protocol by which a High Contracting 
Party is bound shall for that Party form an integral 
part of this Convention. 

Artide 5 

Entry into force 

1. This Convention shall enter into force six 
months after the date of deposit of the. twentieth 
instru~ent of ratification, acceptance,. approval or 
acceSSIOn. 

2. For any State which deposits its instrumerit of 
ratification, acceptance, approval or accession after 
the date of the deposit of the twentieth instrument 
of ratification, acceptance, approval or acceSSIOn, 

Artikel 2 

Verhältnis zu anderen internationalen Übereinkünf
ten 

Dieses Übereinkommen oder die dazugehörigen 
Protokolle sind nicht so auszulegen, als verringer
ten sie die den Hohen Vertragsparteien durch das 
in bewaffneten Konflikten anwendbare humanitäre 
Völkerrecht auferlegten sonstigen Verpflichtungen. 

Artikel 3 

Unterzeichnung . 

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten 
während eines· Zeitabschnitts von zwölf Monaten 
ab 10. April 1981 am Sitz der Vereinten Nationen 
in New York zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 4 

Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt 

1. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifika
tion, Annahme oder Genehmigung durch die 
Unterzeichner. Jeder Staat, der das Übereinkom
men nicht unterzeichnet hat, kann ihm beitreten. 

2. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs
oder Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer 
hinterlegt. 

3. Jeder Staat kann zustimmen, durch eines der 
zu diesem Übereinkommen gehörenden Protokolle 
gebunden zu sein, sofern er im Zeitpunkt der Hin
terlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Geneh
rp.igungs- oder Beitrittsurkunde zu dem Überein
kommendem Verwahrer seine Zustimmung notifi
ziert, durch zwei oder mehr dieser Protokolle 
gebunden zu' sein. 

4. Nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs-oder Beitrittsurkunde 
zu diesem Übereinkommen kann ein Staat dem 
Verwahrer jederzeit seine Zustimmung notifizie
ren, durch ein dazugehöriges Protokoll, durch das 
er nicht bereits gebunden ist, gebunden zu sein. 

S. Jedes Protokoll, durch .das eine Hohe Ver
tragspartei gebunden ist, ist für diese Vertragspartei 
Bestandteil dieses Übereinkommens. . 

Artikels 

Inluafttreten 

1. Dieses Übereinkommen tritt sechs Monate· 
nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 

2. Für jeden Staat, der seine Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs~ oder Beitrittsurkunde 
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this Convention shall enter into force six months 
after the date on which that State has deposited its 
instrument of ratification, acceptance, approval or 
acceSSlOn. 

3. Each of the Protocols annexed to this Conven
ti on shall enter into force six months after the date 
by which twenty States have notified their cqnsent 
to be bound by it in accordance with paragraph 3 
or 4 of Article 4 of thisConvention. 

4. For any State which notifies its consent to be 
bound by a Protocol, annexed to this Convention 
after the date by which twenty States have notified 
their consent to be bound by it, the protocoi shall 
enter into force six months after the date on which 
that State has notified its consent so to be bound. 

Article 6 

Dissemination 

The High Contracting Parties undertake, in time 
of peace as in time of armed conflict, to disseminate 
this Convention and those of its annexed Protocols 
by which they are bound as widely as possible in 
their re'spective countries and, in particular, to 
include the study thereof in their programmes of 
military instntction, so that those instruments may 
become known to their armed forces. 

Article 7 

hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen sechs 
Monate nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung sei
ner Urkunde in Kraft. 

3. Jedes der zu diesem Übereinkommen gehören
den Protokolle tritt sechs Monate nach dem Zeit
punkt in Kraft, zu dem zwanzig Staaten nach Arti
kel 4 Absatz 3 oder 4 ihre Zustimmung notifiziert 
haben, durch das Übereinkommen gebunden zu 
sem. 

4. Für jeden Staat, der seine Zustimmung, durch 
ein zu diesem Übereinkommen gehörendes Proto
koll gebunden zu sein nach dem Zeitpunkt notifi
ziert, zu dem zwanzig Staaten ihre Zustimmung 
notifiziert haben, durch das Protokoll gebunden zu 
sein, tritt das Protokoll sechs Monate nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieser Staat seine 
Zustimmung notifiziert hat, durch das Protokoll 
gebunden zu sein. 

Artikel 6 

Verbreitung 

Die Hohen Vertragspartein verpflichten sich, in 
Friedenszeiten wie In Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts dieses Übereinkommen und diejenigen 
der dazugehörigen Protokolle, durch die sie gebun
den sind, in ihren Ländern soweit wie möglich zu, 
verbreiten, insbesondere ihr Studium in die militäri
schen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, so 
daß diese Übereinkünfte ihren Streitkräften 
bekannt werden. 

Artikel 7 

Treaty relations uponentry into force ofthis Con- Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten dieses 
vention Übereinkommens 

1. When one of the parties to a conflict is not 
bound by an annexed Protocol, the parties bound 
by this Convention and that annexed Protocol shall 
remain bound by them in their mutual relations. 

2. Any High Contracting Party shall be bound by 
this Convention and any Protocol annexed thereto 
which is in force for it, in any situation contem
plated by Article 1, in relation to any State which is 
not a party to this Convention or bound by the rele
vant annexed, Protocol, if the latter accepts and 
applies this Convention or the relevant Protocol, 

- and so noti~ies the Depositary. ' 

3. The Depositary shall immediately inform the 
High ContractingParties concerned of any notifi
cation received under paragraph 2 of this Article. 

4. This Convention, and the ;mnexed Protocols 
by which aHigh Contracting Party is bound, shall 
apply with respect to anarmed conflict against that 

1. Ist eine der an einem Konflikt beteiligten Par
teien nicht durch ein zu diesem Übereinkommen 
gehörendes Protokoll gebunden, so bleiben die 
durch, das Übereinkommen und das betreffende 
dazugehörige Protokoll gebundenen Parteien in 
ihren gegenseitigen Beziehungen durch diese Über
einkünfte gebunden. 

2. Eine Hohe Vertra-gspartei ist durch dieses 
Übereinkommen und ein dazugehöriges Protokoll, 
das für sie in Kraft ist, in jeder in Artikel 1 vorgese
henen Situation in bezug auf jeden Staat gebunden, 
der nicht Vertragspartei des Übereinkommens oder 
durch das einschlägige Protokoll gebunden ist, 
wenn, dieser Staat das Übereinkommen oder das 
einschlägige Protokoll annimmt und anwendet und 
dies demVerwahrer notifiziert. 

3. Der Verwahrer unterrichtet die beteiligten 
Hohen Vertragsparteien sofort von jeder nach 
Absatz 2 eingegangenen Notifikationen. 

4. Dieses Übereinkommen und diedazugehöri
gen Protokolle, durch die eine Hohe Vertragspartei 
gebunden ist, gelten in bezug auf einen gegen diese 
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High Contracting Party of the type referred to in 
Article 1, paragraph 4, of Additional Protocol I to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the 
Protection of War Victitns: 

(a) where the High Contracting Party is. also a 
party to Additional Protocol I and an 
authority. referred to in Article 96, para
graph 3, of that Protocol has undertaken to 
apply the Geneva Conventions and Addi
tional Protocol I in accordance with Arti
cle 96, paragraph 3, of the said Protocol, and 
undertakes to apply this Convention and the 
relevant annexed Protocols in relation to that 
conflict; or 

(b) where the High Contracting Party is not a 
party to Additional Protocol I and an .au
thority of the type referred to in subpara
graph (a) above accepts and applies the obli
gations of the Geneva Conventions and of 
this Convention and the relevant. annexed 
Protocols in relation to that conflict. Such an 
acceptance and application shall have in rela
tion to that conflict the following effects: 

(i) the Geneva Conventions and this Con
vention and its relevant annexed Proto- ' 
cols are brought into force for the par
ties to the conflict with immediateeffect; 

(ii) the said authority assurnes the same 
rights and obligations as those which 
have been assumed by a High Contraet
ing Party to the Geneva Conventiöns, 
this Convention and its relevant annexed 
Protocols; and 

(iii) the Geneva Conventions, this Conven
tion and its relevant annexed Protocols 
are equally binding upon all parties to 
the conflict. 

The High Contracting Party and the authority may 
also agree to accept and apply the obligations of 
Additional Protocol I to the Geneva Conventions 
on a reciprocal basis. 

Article S 

Review and amendments 

1. (a) At any time after the entry into force ofthis 
Convention any High Contracting Party may· pro
pose amendments to this Convention .or al1Y 
annexed Protocol by wh ich it is bound. Any 
proposal for an amendment shall be communicated 
to the Depositary, who shall notify itro all the 
High Contracting Parties and shall seek their views 
'on whether a conference shoutd be convened to 

consider the proposat. If a majority, that shall not 
be less than eighteen of the High Contracting Part

. ies so agtee, he shall prompdy convene a confer-

Hohe Vertragspartei gerichteten bewaffneten Kon
flikt der in Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzprotö
kolls I zu den Genfet Akommen voin 12 . .(\ugust 
1949 zum Schutze der Opfer des Krieges erwähn
ten Art, 

a) wenn die Hohe Vertragspartei auch Ver
tr:agspartei desZusatzprotokolls I ist und ein 
in Artikel 96 Absatz 3 jenes Protokolls 

. bezeichnetes Organ sich verpflichtet hat, die 
Genfer Abkommen und das Zusatzproto-' 
koll I nach Artikel 96 Absatz 3 jenes Proto
kolls anzuwenden, und sich verpflichtf~t, die
ses Übereinkommen und die einschlägigen 
dazugehörigen Protokolle in bezug auf den 
betreffenden Konflikt anzuwenden,. oder 

b)weiin die Hohe Vertragspartei nicht Ver
tragspartei des Zusatzprotokolls I ist und ein 
Organ der unter Buchstabe a genannten Art . 
die Verpflichtungen der Genfer Abkommen 
sowie dieses Übereinkommens urid der ein-

. schlägigen .' dazugehörigen Protokolle in 
bezug auf den betreffenden Konflikt, 
annimmt und anwendet. Diese Annahme und 

, Anwendung hat in bezug auf den betreffe~-
den Konflikt folgende Wirkungen: , . 

i) Die Genfer Abkommen sowie dieses 
. Übereinkommen und die einschlägigen 

dazugehörigen Protokolle werden für 
die am Konflikt beteiligten Parteien 
unmittelbar wirksam; . 

ii) dasgenanl1te Organ übernimmt die glei
chen Rechte und Pflichten wie eine 
Hohe Vertragspartei . der, Genfer 
Abkommen, dieses Übereinkommens 
und der einschlägigen dazugehörigen 
Protokolle, und 

iii) die Genfer Abkommen, dieses Überein
kommen und die einschlägigen dazuge
hörigen Protokolle binden alle am Kon
flikt beteiligten Parteien in gleicher 
Weise. 

Die Hohe Vertragspartei und das Organ könn" 
ten auch vereinbaren, die Verpflichtungen des 
Zusatzprotokolls I zu den Genfer Abkommen auf 
der Grundlage der Gegenseitigkeit anzunehmen 
und anzuwenden. 

ArtikelS 

Revision und Änderungen 

1. a) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
,kann jede Hohe Vertragspartei jederzeit Änderun
gen dieses Übereinkommens oder eines dazugehö-

. rigen Protokolls, durch das sie gebunden ist, vor
schlagen. Jeder Änderungsvorschlagwird dem Ver
wahrer mitgeteilt; dieser notifiziertihn allen Hohen 
Vertragsparteien ul1d holt ihre Ansicht darüber ein, 
ob eine Konferenz zur Prüfung des Vorschlags ein
berufen werden soll. Stimmt eine Mehrheit, die 
mindestens ach~zehn Hohe Vertragsparteien 
umfassen muß, dem zu, so beruft er umgehend eine 

2 
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ence to which all High Contracting Parties shall be 
invited. States not parties· to this Convention shall 
be invited to the conference as observers. 

(b) Such a conference may agree upon amend
. ments which shall be adopted and. shall enter into 
force in the same manner as this Conveniion and 
theannexed Protocols, provided that amendments 
to this Convention may be adopted onlyby· the 
High Contracting Parties and that amendments to 
a specific annexed Protocol may be adopted only 
by the High Contracting Parties which are bound 
by that Protocol. 

2. (a)At any time after the entry into force of this 
Convention any High Contracting Party.may pro
pose additional protocols relating to other catego
ries of conventional weapons not covered by the 
existing annexed Protocols. Any such proposal for 
an additional protocol shall be ·communicated to 
the Depositary, who shall notify it to all the High, 
Contracting Parties in accordance with subpara
graph 1 (a) of this Article. If a majority, that shall 
not be less than eighteen of the High Contracting 
Parties so agree, the Depositary shall promptly COrl

vene a conference to which all States shall be 
invited. 

(b) Such a conference may agree, with the full 
participation of all States represented at the confer
. ence, upon additional protocols which shall be 
adopted in the same manner as this Convention, 
shall be annexed thereto and shall enter into force 
as provided in paragraphs 3 and 4 of Article 5 of 
this Convention. 

3. (a) If,.after aperiod of ten years following the 
entry into force of this Convention, no conference 
hai; been convened in accordance with subpara
graph 1 (a) or 2 (a) of this Article, any High Con
tracting Party may re quest the Depositary to con
vene a conference to which all High Contracting 

. Parties shall be invited to review the scope and 
operation of this Convention and the Protocols 
annexed thereto and to consider any proposal for 
amendments of this Convention or of the existing 
Protocols. Statesnot parties to this. Convention 
shall be invited as ob servers to the conference. The 
conference may agree upon amendments which 
shall be adopted and enter into force in accordance 
with subparagraph 1 (b) above. 

(b) Atsuch-conference considerationmay also-be 
given bo any proposal . for additional protocols 
relating to other categories of conventional weap
ons not cov:ered by the existing annexed Protocols. 
All Statesrepresented at the conference may partic
ipate fully in such consideration. Any additional 
protocols shall be adopted in the same ·manner as 
this Convention, shall be annexed thereto andshall 
enter into force as ptovided in paragraphs 3 and 4 
of Article 5 of this Convention. 

Konferenz ein, zu der alle Hohen Vertragsparteien 
eingeladen werden. Staaten, die nicht Vertragspar
teien dieses Übereinkommens sind, werden als 
Beobachter zu der Konferenz eingeladen. 

b) Eine solche Konferenz kann Änderungen ver
einbaren, die in .derselben Weise wie dieses Über
einkommen und die dazugehörigen Protokolle 
angenommen werden und in Kraft treten; jedoch 
können ÄnderungendesÜbereinkommens nur von 
. den Hohen Vertragsparteien und Änderungen 
eines bestimmten dazugehörigen Protokolls nur 
von den Hohen Vertragsparteien, die durch das 
Protokoll gebunden sind, angenommen werden. 

2. a) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
kann jede Hohe Vertragspartei jederzeit zusätzli
che Protokolle über andere Kategorien konventio
neller Waffen vorschlagen, die ·durch die bestehen
den dazugehörigen Protokolle nicht erfaßt sind. 
Jeder Vorschlag für ein zusätzliches Protokoll wird 
dem Verwahrer mitgeteilt, der ihn allen Hohen 
Vertragsparteien nach Absatz 1 Buchstabe a notifi
ziert. Stimmt eine Mehrheit, die mindestens acht
zehn Hohe Vertragsparteien umfassen muß, dem 
zu, so beruft der Verwahrer umgehend eine Konfe
renz ein, zu der alle Staaten eingeladen werden. 

b) Eine solche Konferenz kann unter voller 
Beteiligung aller auf der Konferenz vertretenen 
Staaten zusätzliche Protokolle vereinbaren, die in 
derselben Weise wie dieses Übereinkommen ange
nommen werden, ihm beigefügt werden und nach 
Artikel 5 Absätze 3 und 4 in Kraft treten. 

3. a) Ist innerhalb von zehn Jahren nach Inkraft
treten dieses Übereinkommens keine Konferenz 
nach Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2 Buch
st;:tbe a einberufen worden, so kann jede Hohe Ver
tragspartei den Verwahrer um die Einberufung 
einer Konferenz ersuchen, zu der alle Hohen Ver
tragsparteien eingeladen werden, um die Tragweite 
und die Wirkungsweise dieses Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle zu überprüfen 
und etWaige Änderungsvorschläge zu dem Überein
kommen oder den bestehenden Protokollen zu prü
fen. Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses 
Übereinkommens sind, werden als Beobachter zu 
der Konferenz eingeladen. Die Konferenz kann 
Änderungen vereinbaren, die nach Absatz 1 Buch~ 
stabe b angenommen werden und in Kraft treten. 

b) Auf eine; solchen Konferenz können auch 
Vorschläge für zusätzliche Protokolle über andere 
Kategorien konventioneller Waffen geprüft wer
den, die nicht von den bestehenden dazugehören- . 
den Protokollen erfaßt sind. Alle Staaten, die auf 

-der Konferenz vertreten sind, können voll an dieser 
Prüfung teilnehmen. Jedes. zusätzliche Prötokoll 
wird in derselben Weise wie dieses Übereinkom
men angenommen, wird ihm beigefügt und tritt 
nach Artikel 5 Absätze 3 und 4 in Kraft. 
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(c) Such a conference may consider whether pro
vision should be made for the convening of a fur
ther conference at the, request of any High Con~ 
tracting Party, if, after a similar period to th'at 
referred to in subparagraph 3,(a) ofthis Article, no 
conference has been convened in accordance with 
subparagraph 1 (a) or 2 (a) of this Article. 

Artic1e 9 

Denunciation 

1. Any High Contracting Party may denounce 
this Convention or any of its annexed Protocols by 
so notifying the Depositary. 

2. Any such denunciation shall only take effect 
one year after receipt by the Depositary of the noti
fication of denunciation. If, however, on the expiry 
of that year the denouncing High Contracting 
Party is engaged,in one of the situations referred to 
in Article 1, the Party sha:ll continue to be bound by 
the obligations of this Convention and of the rele
vant annexed Protocols until the end of the armed 
conflict or occupation and, in any case, until the 
termination of operations connected with the final 
release, repatriation or re-establishment of the per
son protected by the rules of international law 
applicablein armed conflict, and in the case of any 
annexed Protocol containing provisions concerning 
situations in which peace-keeping, observation or 
similar functions are performed by United Nations 
forces or missions in the area concerned, until the 
termination of those functions. 

3. Any denunciation of this Convention shall be 
considered as also applying to all annexed Proto
cols by which the denouncing High Contracting 
Party is bound. 

4. Any de~unciation shall have effect only in 
respect of the denouncing High Contracting Party. 

5. Any denunciation shall not affect the obliga
tions already incurred, by reason of an armed con
flict, und er this Convention and its annexed Proto
cols by such denouncing High Contracting Party in 
respect of any act committed before this denuncia
tion becomes effective. 

Artic1e 10 

Depositary 

1. The Secretary-General of the United Nations 
shall be the Depositary of this Convention and of 
its annexed Protocols. 

2. In addition to his usual functions, the Deposi
tary shall i,nform ill States of: 

c) Eine solche Konferenz kann prüfen, ob Vor
kehrungen für die Einberufung einer weiteren Kon
ferenz auf Ersuchen einer Hohen Vertragspartei 
getroffen werden sollen, wenn nach einem Zeitab
schnitt entsprechend Buchstabe a keine Konferenz 
nach Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2 Buch
stabe a einberufen worden ist. 

Artikel 9 

Kündigung. 

1. Jede Hohe Vertragspartei kann dieses Überein
kommen oder eines der dazugehörigen Protokolle 
durch eine entsprechende Notifikation an den Ver
wahrer kündigen. 

2. Eine Kündigung wird erst ein Jahr nach Ein
gang der Kündigungsnotifikation beim Verwahrer 
wirksam. Ist jedoch bei Ablauf dieses Jahres für die 
kündigende Hohe Vertragspartei eine in Artikel 1 
genannte Situation eingetreten, so bleibt die Ver
tragspartei ,durch die Verpflichtungen dieses Über- , 
einkommens und der einschlägigen dazugehörigen 
Protokolle bis zum Ende des bewaffneten Konflikts 
oder der Besetzung, in jedem Fall aber bis zum 
Abschluß der mit der endgültigen Freilassung, der 
Heimschaffung oder der Niederlassung der durch 
die Regeln des in bewaffneten Konflikten anwend
baren Völkerrechts geschützten Personen im 
Zusammenhang stehenden Maßnahmen, und im 
Fall eines dazugehörigen Protokolls mit Bestim
mungen über Situationen, in denen friedenssi
chernde, Beobachtungs- oder ähnliche Aufgaben 
von Truppen oder Missionen der Vereinten Natio
nen in dem betreffenden Gebiet durchgeführt wer
den, bis zur Beendigung dieser Aufgaben gebun
den. 

3. Eine Kündigung dieses Übereinkommens gilt 
auch für alle dazugehörigen Protokolle, durch wel
che die kündigende Hohe Vertragspartei gebunden 
ist. 

4. Ein Kündigung wird nur in bezug auf die kün
digende Hohe Vertragspartei wirksam. 

5. Eine Kündigung berührt nicht die wegen eines 
bewaffneten Konflikts von der kündigenden 
Hohen Vertragspartei nach diesem Übereinkom
men und den dazugehörigen Protokollen bereits 
eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf eine 
vor dem Wirksamwerden der Kündigung began
gene Handlung. 

ArtikellÖ 

Verwahrer 

1. Det Generalsekretär der Vereinten Nationen 
ist Verwahrer, dieses Übereinkommens und der 
dazugehörigen Protokolle. 

2. Zusätzlich zu seinen üblichen Aufgaben unter
richtet der Verwahrer alle Staaten 
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(a) signatures affixed to this Convention under 
Article 3; 

(b) deposits of instruments of ratification, acceptc 
anee or approval of or accession to this Con
ventiondep~sited under Article 4; 

(c) notifications of consent to be bound by 
annexed ,Protocols under Article 4; 

(d) the dates of entry into force of this Conven- . 
tion and of each of its annexed Protocols 
under Article 5; and 

(e) nötifications of denunciation received under 
article 9, and their effective date. 

Article 11 

Authentie texts 

The original of this Convention with the annexed 
Protocols, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally 
authentic, shall be deposited with the Depositary, 
who shall trans mit certified true copies thereof to 
all States. 

PROTOCOL ON NON-DETECTABL~ FRAG
MENTS (PROTOCOL I) 

It is prohibited to use any weapon the primary 
effect of which is to injure by fragments which in 
the human body escape detection by X-rays. 

PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RE
STRICTIONS ON THE USE OF MINES, 
BOOBY TRAPS AND OTHER DEVICES (PRO-

TOCOLII) 

Article 1 

Material scope of application 

This Protocol relates io the use on land of the 
mines, booby-traps and other devices definedhere
in, including mines laid to interdict beaches, water, 
way crossings or river crossings, bU,t does not apply 
to the use of anti-ship mines at sea or in inland 
waterways. 

Article 2 

Definitions 

For the purposeof this Protocol: 

1. "Mine" means any munition placed under, on 
or near the ground or other surface area and 
designed to be detonated or exploded by the pres
ence, proximity or contact of a person or vehicle, . 
and "remotelydelivered mine" means any mine so 
defined delivered by artillery, rocket, mortar or 
similar means or dropped from an aircraft. 

a) von jeder Unterzeichnung dieses Überein
kommens nach Artikel 3; 

b) von jeder Hinterlegung einer Ratifikations-, 
Annahmec , Genehmigungs- oder Beitrittsur
kunde zu dies~m Übereinkommen nach Arti
kel4; 

c) von jeder Notifikation der Zustimmung, 
durch dazugehörige Protokolle gebunden zu 
sein, nach Artikel 4; 

d) von jedem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Übereinkommens und jedes der dazugehöri
gen Protokolle nach Artikel 5 und 

e) vod jeder Kündigungsnotifikation, die nach 
Artikel 9 eingegangen ist, sowie vom Tag 
ihres Wirksamwerdens. 

Artikel I! 

Authentische Texte 

Die Urschrift dieses Übereinkommens mit. den 
dazugehörigen Protokollen, deren arabischer, chi
nesischer, englischer, französischer, russischer und 
spanischer Text gleichermaßen authentisch ist, wird 
beim Verwahrer· hinterlegt; dieser übermittelt allen 
Staaten beglaubigte Abschriften. 

PROTOKOLL ÜBER NICHTENTDECKBARE 
SPLITTER (PROTOKOLL I) 

Es ist verboten, eine Waffe zu verwenden, deren 
. Hauptwirkung darin besteht, durch Splitter zU ver

letzen, die im menschlichen Körper durch Rönt
genstrahlen nicht entdeckt werden könner).. 

PROTOKOLL ÜBER DAS VERBOT ODER' 
DIE BESCHRÄNKUNG DES EINSATZES 
VON MINEN, SPRENGFALLEN UND ANDE-

REN VORRICHTUNGEN (PROTOKOLL II) 

Artikel! 

Sachlicher Anwendungsbereich 

. Dieses Protokoll bezieht sich auf den Einsatz zu 
Land der hierin definierten Minen,· Sprengfallen 
und anderen Vorrichtungen, einschließlich der zum 
Sperren von Stränden, Gewässer- oder Flußüber
gängen gelegten Minen; es findet jedoch keine 
Anwendung auf den Einsatz vo~, Minen gegen 
Schiffe auf See oder auf Binnenwasserstraßen. 

Artikel 2 

, Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Protokolls 

1. bedeutet "Mine" ein unter, auf oder nahe dem 
Erdboden oder einer anderen Oberfläche ange
brachtes Kampfmittel, das dazu bestimmt ist, durch 
die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer Person 

. oder eines Fahrzeugs zur. Detonation oder Explo
sion gebracht zll werden; bedt;utet "fernverlegte 
Mine" jede so definierte Mine, die durch ArtiIlerie-
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2. "Booby-trap" means any device or material 
which is designed, constructed or adapted to kill or 
injure and which functions unexpectedly when a 
person disturbs or approaches an apparently harm
less object or performs an apparently safe act. 

3. "Other devices" means manually-emplaced 
munitions and devices designed to kill, injure or 
damage and which are actuated by reinote control 
or automatically after a lapse of time. 

4. "Military objective" means" so far as objects 
are concerned, any object which by its nature, loca
tion, purpose or use makes an effective contribution 
to military action and whose total or partial 
destruction, capture or neutralization, in the cir
cumstances ruling at the time, offers a definite mili
tary advantage. 

5. "Civilian objects" are all objects which are not 
military objectives as defined in paragraph 4. 

6. "Recording" means a physical, administrative 
and technical operation designed to obtain, for the 
purpose of registration in the official records, all 
available info.rmation facilitating the location of 
minefields, mines and booby-traps. 

Article 3 

General restrietions on the use of mines, booby
traps and other devices . 

1. This Article applies to: 
(a) mmes; 
(b) booby-traps; an~ 
(c) other devices. 

2. It is prohibited in all circumstances to direct 
weapons towhich this Article applies, either in 
offence, defence or by way of reprisals, against the 
civilian population as such or against individual 
civilians. 

3. The indiscriminate use of weapons to which 
this Article applies is prohibited. Indiscriminate use 
is any placement of such weapons: 

(a) which ist not on, or directed at, a military 
objective; or 

geschütz, Rakete, Granatwerfer oder ein ähnliches 
Mittel verlegt oder aus einem Luftfahrzeug abge
worfen wird; 

2. bedeutet "Sprengfalle (booby-trap)" eine Vor
richtung oder einen Stoff, der· dafür bestimmt, 
gebaut oder eingerichtet ist, zu töten oder zu ver
letzen, und der unerwartet in Tätigkeit tritt, wenn 
eine Person einen scheinbar harmlosen Gegenstand 
aus seiner Lage bringt oder sich ihm nähert oder 
eine scheinbar ungefährliche Handlung vornimmt; 

3. bedeutet "andere Vorrichtungen" handverlegte 
Kampfmittel und Vorrichtungen, die dazu 
bestimmt sind, zu tÖten, zu verletzen oder Sach" 
schaden zu verursachen, und die durch Fernbeäie-

, nung oder nach ·einer bestimmten Zeitspanne selbst
tätig ausgelö·st werden; 

4. bedeutet "militärisches Ziel", soweit es sich um 
Objekte handelt, ein Objekt, das auf Grund seiner 
Beschaffenheit, seines Standorts, seiner Zweckbe
stimmung oder seiner Verwendung wirksam zu 
militärischen Handlungen beiträgt und dessen 
gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitznahme 
oder Neutralisierung unter den zu dem betreffen
den Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeu
tigen militärischen Vorteil darstellt; 

5. bedeutet "zivile Objekte" alle Objekte, die 
keine militärischen Ziele im Sinne der Nummer 4 
sind; 

6. bedeutet ,,Aufzeichnung" eine physische, ver
waltungsmäßige und technische Maßnahme, die 
dazu bestimmt ist, zum Zweck der Registrierung in 
den amtlichen Unterlagen alle verfügbaren Infor
mationen. zur Erleichterung der Auffindungvon 
Minenfeldern, Minen und Sprengfallen zu erlan
gen. 

Artikel 3 

Allgemeine Beschränkungen des Einsatzes von 
Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 

1. Dieser Artikel findet Anwendung auf 

a) Minen;· 
b) Sprengfallen und 
c) andere Vorrichtungen. 

2. Es ist unter allen Umständen verboten,die 
Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet, 
entweder'offensiv oder defensiv oder als Repressa
lie gegen die Zivilbevölkerung als solche oder 
gegen einzelne Zivilpersonen zu richten. 

3. Der unterschiedslose Einsatz von Waffen, auf 
die dieser Artikel Anwendung findet, ist verboten. 
Als unterschiedsloser Einsatz gilt jede Anbringung 
dieser Waffen, . 

a) die nicht an einem militärischen Ziel erfolgt 
oder nicht gegen ein solches Ziel gerichtet ist; 
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(b) which employs a·method or means of deliv
ery which cannot be directed at a specific mil
itary objective; or 

(c) which may be expected to cause incidental 
loss of civilian life, injury to civilians, damage 
to civilian objects, or a combination thereof, 
which would be excessive in relation to the 
concrete and direct military advantage antici-
pated. . 

4. All feasible precautions shall be taken to pro
tect civilians from the effects of weapons to which 
this Artide applies. Feasible precautions are those 
precautions which are practicable or practically 
possible taking into account all circumstances 
ruling at the time, induding humanitarian and mili
tary considerations. 

Article4 

Restrietions on the use of mines other than remotely 
delivered mines, booby-traps and other devices in 

populated areas 

r. This Article applies to: 
(a) mines other than remotely delivered mines; 
(b) booby-traps; and 
(c) other devices. 

2. It is prohibited to use ~eapons to which this 
Artide applies in any city, town, village or other 
area containing a similar concentration of civilians 
in which combat between ground forces is not tak
ing or does not appear to be. imminent, unless 
either: 

(a) they are placed on or in the dose vicinity of a 
military objective belonging to or under the 
control of an adverse party; or, 

(b) measures are taken to protect civilians from 
their effects, for example, the posting oE 
warning signs, the posting of sentries, the 
issue oE warnings or the provisiOn of fences. 

Article S 

Restrietions on the use of remotely deliver~d mines 

1. The use of remotely delivered mines is prohib
ii:ed unless such mines are only used within an area 
which is itself a military objective or which contains 
military objectives, and unless: 

(a) their location can be accurately recorded 10 

accordance with Artide 7(1)(a); or 

(b) an effective neutralizing mechanism is used 
on each such mine, that is to say, a self-actu-

b) bei der Einsatzmethoden oder -mittel ver
wendet werden, die nicht gegen ein bestimm
tes militärisches Ziel 'gerichtet werden kÖn
nen, oder 

c) bei der damit zu rechnen ist, daß sie auch 
Verluste an Menschenleben unter der Zivil
bevölkerung, die VerwundungvoJ) Zivilper
sonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder 
mehrere derartige Folgen zusammen verur
sacht, die in keinem Verhältnis zum erwarte
ten konkreten und unmittelbaren militäri
schen Vorteil stehen. 

4. Es sind alle praktisch möglichen Vorsichtsmaß
nahmen zu treffen, um Zivilpersonen vor den Wir
kungen der Waffen zu schlitzen, auf die dieser 
Artikel Anwendung findet.! Praktisch mögliche 
Vorsichtsmaßnahmen sind, solche, die unter 
Berücksichtigung aller zu dem betreffenden Zeit
punkt gegebenen Umstände einschließlich humani
tärer und militärischer Erw~gungen durchführbar 
oder praktisch möglich sind. 

·Artikel ~ 

Beschränkungen des Einsatzes von Minen, die keine 
femverlegten Minen sind, von Sprengfallen und 

anderen Vorrichtungen in bevölkerten Gebieten 

1. Dieser Artikel findet Anwendung auf 
a) Minen, die keine fernverlegten Minensind; 
b) Sprengfallen und 
c) andere Vorrichtungen. 

(2) Es ist verboten, die Waffen, auf die dieser 
Artikel Anwendung findet, in einer Stadt, ein~m 
Dorfodereinem sonstigen Gebiet, in dem Zivilper
sonen ähnlich konzentriert sind, einzusetzen, in 
denen eine Kampfhandlung zwischen Landstreit
kräften nicht stattfindet oder nicht unmittelbar 
bevorzustehen scheint, es sei denn, 

a) sie werden an oder in unrrlittelbarer Nähe 
von militärischen Zielen, die einer gegneri
schen Partei gehören oder ihrer Kontrolle 
unterstehen, angebracht oder 

b) es werden Maßnahmen zum Schutz der Zivil
personen vor ihren Wirkungen getroffen, 
zum Beispiel die Aufstellung vQn Warnzei
chen, die Au,fstellung von Wachen, die Ver
breitung von Warnungen oder die Aufstel
lung von Zäunen. 

ArtikelS 

Beschränkungen des Einsatzes femverlegter Minen 

1. Der Einsatz fernverlegter Minen ist verboten, 
es sei denn, daß diese Minen nur innerhalb eines 
Gebietes eingesetzt werden, das selbst ein militäri
sches Ziel ist oder militärische Ziele enthält, und 

a) daß ihr Standort nach Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a genau aufgezeichnet werden 
kann oder 

b) daß an jeder solchen Mine ein wirksamer 
Neutralisierungsmechanismus verwendet 
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ating me eh anis m which is designed to ren der 
amine harmless or cause it to destroy itself 
when it is anticipated that the mine will no 
longer serve, the military purpose for which it 
was placed in position, or a remotely-con
trolled mechanism which is designed to ren
der harmless or destroy amine when the 
mine no longer serves the military purpose 
for which it was placed in position. 

2. Effective advance warning shall be given of any 
delivery or dropping of remotely delivered mines 
which may affect the civilian population, unless cir
cumstances do not permit. 

Article 6 

Prohibition on the use of certain booby-traps 

1. Without prejudice to the rules of international 
law applicable in armed conflictrelating to treach
ery and perfidy, it is prohibited in all circumstances 
to use: 

(a) any booby-trap in the form of an apparently 
harmless portable object which is specifically 
designed and constructed to contain explo
sive material and to detonate when it is dis
turbed or approached, or 

(b) booby-traps which are in any way attached to 
or associated with: 

(i) internationally recognized protec-
tive emblems, signs or signals; . 

(ii) siek, wounded or dead persons; 
(iii) burial or cremation sites or graves; 

(iv) medical facilities, medical equip
ment, medical supplies or medical 
transportation ; 

(v) children's toys or other portable 
objects or products specially 
designed for the feeding, health, 
hygiene, dothing or education of 
children; 

(vi) food or drink; 
(vii) kitchen utensils or appliances except 

in military establishments, military 
locations or military supply depots; 

(viii) objects dearly of a religious nature; 

(ix) historie monuments, works of art or 
places or worship which constitute 

wird, das heißt em Selbstauslösemechanis
mus, der dazu bestimmt ist, eine Mine 
unschädlich zu machen oder sich selbst zu 
zerstören, wenn vorauszusehen ist, daß die 
Mine nicht mehr dem militärischen Zweck 
dient, für den sie verlegt worden ist, oder ein 
Fernbedienungsmechanismus, der dazu 
bestimmt ist, eine Mine unschädlich zu 
machen oder zu zerstören, wenn die Mine 
nicht mehr dem militärischen Zweck dient, 
für den sie verlegt worden ist. 

2. Der Verlegung oder dem Abwurf fernverlegter 
Minen, durch welche die Zivilbevölkerung in Mit
leidenschaft gezogen werden kann, muß eine wirk
same Warnung vorausgehen, es sei denn, die gege
benen Umstände erlaubten dies nicht. 

Artikel 6 

Verbot des Einsatzes bestimmter Sprengfallen 

L Unbeschadet der Regeln des in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren Völkerrechts über Verrat 
u~d Heimtücke ist es unter allen Um~tänden.verbo
ten, 

a) Sprengfallen in Form eines scheinbar,harmlo
sen beweglichen Gegenstandes einzusetzen, 
der eigens dafür bestimmt und gebaut ist, 
Sprengstoff zu enthalten und zu detonieren, 
wenn er aus seiner Lage gebracht wird oder 
sich ihm jemand nähert, oder 

b) Sprengfallen einzusetzen, die auf irgendeine 
,Weise befestigt sind an oder verbunden sind 
mit 

i) international ,anerkannten Schutz 
verleihenden Kennzeichen, Abzei
ehen oder Signalen; 

ii) Kranken, Verwundeten oder Toten; 
iii) Beerdigungsstätten, Krematorien 

oder Gräbern; 
iv) Sanitätseinrichtungen, medizini-

sehern' Gerät, medizinischen Ver
sorgungsgütern oder Sanitätstrans
porten; 

v) Kinderspielzeug' oder anderen 
beweglichen Gegenständen oder 
Erzeugnissen, die eigens für die 
Ernährung,. Gesundheit, Hygiene, 
Bekleidung' oder Erziehung von 
Kindern bestimmt sind; 

vi) Nahrungsmitteln oder Getränken; 
vii) Küchengeräten oder -zubehÖr 

außer in militärischen Einrichtun~ 

gen, militärischen Niederlassungen 
oder militärischen Versorgungsde
pots; 

viii) . Gegenständen eindeutig religiöser 
Art; 

ix) geschichtlichen Denkmälern, Kunst
werken oder Kultstätten, die zum 
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the cultural or spiritual heritage of 
peoples; 

(x) animals or their carcasses. 

. 2. It is prohibited in all circumstances to use any 
booby-trap which is designed to cause superfluous 
injury or unnecessary suffering. 

ArtiCle 7 

Recording and publication of the location of mine
fields,mines and booby-traps 

1. The parties to a conflict shall record the loca
tion of: 

(a) all pre-planned minefields laid by them; and 

(b) all areas in which they have made large-scale 
and pre-planned use of booby-traps. 

2. The parties shaI1 endeavour to ensure the 
recording of the. location of all other minefields, 
mines and booby-trapswhich they have laid or 
placed in position. 

3. All such records shall be retained by the parties 
who shall: 

(a) immediately after thecessation of active hos
tilities: 

(i) take all necessary and appropriate 
measures, i!1cluding the use of such 
records, to prcitect civilians from the 
effects of minefields, mines and 
booby-traps; andeither 

(ii) in cases where the {orces of neither 
party are in ,the territory of the 
adverse party, rnake available to each 
other to the Secretary-General of the 
United '. Nations all information in . . 

their possession concerning the loca
tion of minefields, mines and booby
traps in the territory: of theadverse 
party; or 

(iii) once,complete ~ithdrawal of the for
. ces of the parties from the territory cf 
theadverse party has taken place, 
makeavailable' to the' adverse party 
and tri the Secl'etary-Generalof the 
United Nations all information in 
their pos session concernillg the loca
tion of minefiefds, mines arid booby
traps in the territory of the adverse 
party; 

(b) when a United Nations force or mission per
forms functions in anyarea;make available 
to the authority mentioned in Article 8 such 
information as is required by that Article; 

(~) whenever possible,·. by mutual agreement, 
provide for the release of information con-

. kulturellen oder geistigen Erbe der 
Völker gehören; 

x) Tieren oder Tierkadavern. 

2. Es ist unter allen Umständen 'verboten, Spreng
fallen einzusetzen, die dazu bestimmt sind, über
flüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu ver
ursachen,' 

Artikel 7 

Aufzeichnung und Veröffentlichung der Lage von 
Minenfeldern, Minen und SprengfaUen 

1.. Die an einem Konflikt beteiligten Parteien 
haben die Lage 

a) aller von ihnen verlegten, vorgeplanten 
Minenfelder und 

b) aller Gebiete, in denen sie Sprengfallen in 
großem Umfang und vorgeplant angebracht 
haben, 

aufzuzeichnen. 

2. Die' Parteien bemühen sich, die Aufzeichnung. 
der Lage' aller übrigen Minenfelder, Minen und 
Sprengfallen, die sie verlegt oder angebracht haben, 
sicherzustellen. 

3. Alle diese Aufzeichnungen sind von den Par
teien aufzubewahren; die Parteien 

a) haben sofort nach Beendigung der aktiven 
Feindseligkeiten 

i) alle erforderlichen und angemessenen 
Maßnahmen einschließlich der V erwen
dung solcher Aufzeichnungen zu tref
fen, um Zivilpersonen vor den Wirkun
gen von Minenfeldern, Minen und 
Sprengfallen zu schützen, und entweder 

ii) in Fällen, in denen die Streitkräfte kei-
. ner Partei sich im Hoheitsgebiet der 
gegnerischen Partei befinden, einander 
und dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen alle in ihrem Besitz befindli
chen Informationen über die Lage von 

. Minenfeldern, ,Minen und Sprengfallen 
im Hoheitsgebiet der gegnerischen Par
tei zur Verfügung zu stellen, oder, 

iii). sobald sich die Streitkräfte deI' Parteien 
aus dem Hoheitsgebiet der gegnerischen 
Partei vollständig zurückgezogen haben, 
der gegnerischen Partei und dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen alle 
in ihrem Besitz befindlichen Informatio
nen über die Lage von Minenfeldern, 
Minen und Sprengfallen im Hoheitsge
biet der gegnerischen Partei zur Verfü-
gung zu stellen; . 

b) haben, sobald eine Truppe oder Mission der 
Vereinten Nationen in einem Gebiet Aufga
ben wahrnimmt, der in Artikel 8 genannten 
Stelle alle in jenem Artikel geforderten Infor
mationen zur Verfügung zu stellen; 

c) haben, soweit irgend möglich, im gegenseiti
gen Einvernehmen -für die Freigabe von 
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'cerning the location of minefields, mines and 
booby-traps, particularly in agreements gov
erning the cessation of hostilities. 

Article 8 

Protectioli of United Nations fcirces and missions 
from tbe effects' of minefields, mines and booby~ 

traps 

1. When a United Nations force or mission per
forms functions of peacekeeping, observation or 
similar functionsin any area, each partyto the con
flict shall, if requested by the head of the United 
Nations force or mission in that area, as far as it is 
able: 

(a) remove or render harmless all mmes or 
booby-traps in that area; 

(b) take such measures as may be necessary to 
protect the force or mission from the effects 
of minefields, mines and booby-traps while 
carrying out its duties; and 

(c) make available to the head of the United 
Nations force or mission in that area, all 
information in the paity's possessioncon
cerning the location of minefields, mines and 
booby-traps in that area. 

2. When a United Nations fact-finding mission 
performs functions in any area, any party to the , 
conflict concerned shall provide protection to that 
mission except where, because of the size oE such 
mission, it cannot adequately provide such protee
tion. In that case it shall make available to the head 
of the mission the information in its possessioncon
cerning the location of minefields, minesand 
booby-traps in that area. 

Article 9 

International' co-operation in the removal of mine
fields, mines and booby~traps 

After the cessation of active hostilities,the parties 
shall endeavour to reach agreement, both among 
themselves and, where appropriate, with other 
States and with international organizations, on the 
provision of information and technical' and material 
assistance-including, in appropriate Clrcum
stances, joint operations-necessary to remove ,or 
otherwise render ineffective minefields, mines and' 
booby-traps placed in position during the conflict. 

Informationen über die Lage von Minenfel
dern, , Minen und Sprengfallen zu sorgen,ins
besondere in Vereinbaningen über die Been
digung der Feindseligkeiten: 

Artikels 

Schutz der Truppen und Missionen der Vereinten 
Nationen vor den Wirkungen von Minenfeldern, 

Minen und Sprengfallen 

1. Nimmt eine Truppe oder Mission der Ven~in~ 
ten Nationen Aufgaben der Friedenssicherung, der 
Beobachtung oder ähnliche Aufgaben in einem 
Gebiet wahr, so wird jede an dem Konflikt betei
ligte Partei, wenn sie vom Leiter der Truppe oder 
Mission der Vereinten Nationen in dem Gebiet 
darum ersucht wird, soweit es in ihren Kräften 
steht, 

a) alle Minen oder Sprengfallen' in dem Gebiet 
beseitigen oder unschädlich machen; 

b) alle gegebenenfalls erforderlichen Maßnah
men treffen, um die Truppe oder Mission 
während der Erfüllung ihrer Pflichten vor 
den Wirkungen, von Minenfeldern, Minen 
und Sprengfallen zu schützen, und 

c) dem Leiter der Truppe oder Mission der Ver
einten Nationen in dem Gebiet alle in ihrem 
Besitz befindlichen Informationen über die 
Lage von Minenfeldern, Minen und Spreng
fallen in dem Gebiet zur Verfügung stellen. 

2. Nimmt eine Untersuchungs mission der Verein
ten Nationen in einem Gebiet Aufgaben wahr, so 
sorgt jede betroffene an dem Konflikt beteiligte 
Partei für den Schutz dieser Mission, es sei denn, 
sie kann wegen deren Größe keinen angemessenen 
Schutz gewähren. In diesem, Fall stellt sie dem Lei
ter der Mission' die in ihrem Besitz befindlichen 
Informationen über die Lage von Minenfeldern, 
Minen unclSprengfallen in ,dem Gebiet zur Verfü
gung. 

Artikel 9 
, . 

Internationale Zusammenatbeit bei der Beseitigung 
von Minenfddern, Minen \:ind Sprengfallen' 

Nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten 
bemühen sich die Parteien sowohl untereinander 
als auch gegebenenfalls' mit anderen Staaten und 
mit " internationalen Organisationen, um den 
Abschluß' einer Vereinbarullg über die Bereitstel
lung von Informationen, sowie technischer und 
materieller Hilfe -'- einschließlich, wenn die 
Umstände e,szulassen, gemeinsamer Maßnahmen 
~, <iie notwendig sind, um die während des Kon
fliktsangebrachten ',Minenfelder, Minen und 
Sprengfallen zu beseitigen oder, auf andere Weise 
unwirksam zu machen. ' 
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TECHNICAL ANNEX TO THE PROTOCOL 
ON PROHIBITIONS, OR RESTRICTIONS ON 
THE USE OF MINES, BOOBY-TRAPS AND 

OTHER DEVICES(PROTOCOL II) 

Guidelines on recording 

Whenever an obligation for the recording of the 
location of minefields, minesand booby-traps arises 
under the Protocol, the following guidelines shall 
be taken into account. 

1. With regard to pre-planned minefields and 
large-scale and pre-planned use of booby-traps: 

(a) maps, dia grams or other records should be 
made in such a way asta indicate the e~teilt 
of the minefield or booby-trapped area; and 

(b) the location of the minefield or booby
trapped area should be specified by relation 
to the co-ordin~tes of a single reference point 
and by the estimated dimensions of the area 
containing mines and booby-traps in relation 
to that single reference point. 

2. With regard to other minefields, mmes and 
booby-traps laid or placed in position: '. 

In so far as possible, the relevant information 
specified in paragraph 1 above should be 
re.corded so as to enable the areas containing 
minefields, mines and booby-traps to be identi-
fied. . 

. PROTÖCOL 'ON PROHIBITIONS OR RE
STRICTIONS ON rHE USEOF INCENDIARY 

WEAFONS (PROTOCOL ur) 

Article 1 

Defmitions 

For the purpose of this Protocol: 

. 1. "Incendiary weapon" means any weapon or 
munition which "is primarily designed t9 set fire to 
objects or to cau$e burn injury to persqns through 
theaction of f1ame~heat,or a combination thereof, 
produced by a chemical re action of a substance 
delivered on the target. 

(a) Incendiary weapons cantake the form of, for 
example, flame throwers, fougasses, shells,' 
rockets, grenades, mines, bombs and other 
containers of incendiarysubstances. 

(b ) Incendiary weapons do not include: 
(i) Munitions which may have incidental 

incendiary effects, such as illuminants, 
tracers, smoke or signalling systems; 

TECHNISCHE ANLAGE ZU DEM PROTO
KOLL ÜBER DAS VERBOT ODER DIE 
BESCHRÄNKUNG DES EINSATZES VON 
MINEN, SPRENGFALLEN UND ANDEREN 

VORRICHTUNGEN (PROTOKOLL II) 

Grundsätze für die Aufzeichnung 

. Sobald nach Maßgabe des Protokolls die Ver
pf�ichtung zur Aufzeichnung der Lage von Minen
feldern, Minen und Sprengfallen entsteht, sind fol
gende Grundsätze zu beachten: . 

1. Hinsichtlich vorgeplanter Minenfelder sowie 
des umfangreichen und yorgeplanten Einsatzes von 
Sprengfallen 

·a) sollen Karten, Diagramme oder andere 
. Unterlagen so angefertigt werden, daß die 

Ausdehnung des Minenfelds oder des mit 
Sprengfallen versehenen Gebiets erkennbar 
ist, und 

b) soll die Lage des Minenfelds oder des mit 
Sprengfallen versehenen Gebiets mit Hilfe 
der Koordinaten eines Bezugspunkts und 
durch die geschätzten Ausmaße des Minen 
und Sprengfallen enthaltenden Gebiets im 
Verhältnis zu diesem einzigen Bezugspunkt 
bezeichnet werden. 

2~ Hinsichtlich anderer Minenfelder, Minen und 
Sprengfallen, die verlegt oder angebracht worden 
sind, gilt folgendes: 

Soweit möglich sollen die in Absatz 1 bezeichne
ten sachdienlichen Informationen aufgezeichnet 
werden, damit die Gebiete, die Minenfelder, 
Minen und Sprengfallen enthalten, festgestellt 
werden können. 

PROTOKOLL ÜBER DAS VERBOT ODER 
DIE BESCHRÄNKUNG DES EINSATZES 

VON BRANDWAFFEN (PROTOKOLL III) 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen. 

Im Sinne dieses Protokolls 

1. bedeutet "Brandwaffe" Waffen oder Kampf
mittel, die in erster Linie dazu bestimmt sind, durch 
die Wirkung von Flammen, Hitze oder einer Kom
bination derselben, hervorgerufen durch eine che
mische Reaktion eines auf das Ziel verbrachten 
Stoffes, Objekte in Brand zu setzen oder Personen 
Brandwunden zuzufügen. 

a) BrandwaHen können beispielweise die 
Form von Flammenwerfern, Fugassen, 
Geschossen, Raketen, Granaten, Minen, 
Bomben und sonstigen Behältern von 
Brandstoffen haben. 

b) Zu den Brandwaffen gehören nicht 
i) Kampfmittel, die als Nebenwirkung 

Brandwirkungenhaben können, .wie 
Leuchtkörper, Leuchtspursätze, Rauch
oder Signalisierungssysteme; 

1118 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 24

www.parlament.gv.at



1118 der Beilagen 15 

(ii) Munitions designed to combine penetra
tion, blast or fragmentation effects with 

. an aqditional incendiary effect, such as 
armour-piercing projectiles, fragmenta
tion shells, explosive bombs and similar . 
combined-effects munitions in which the 
incendiary effect is not specifically 
designed to cause burn injury to persons, 
but to be used against military objec
tives, such as armoured vehicles, aircraft 
and installations or facilities. 

2. "Concentration of civilians" means any con
centration of civilians, be it permanent or tempo
rary, such as in inhabited parts of cities, or inha
bited towns or villages, or as in camps or columns 
of refugees or evacuees, or groups of nomads. 

3. "Military objective" means, so far as objects 
are concerned, any object which by its nature, loca
tion, purpose or use makes an effective contribution 
to military action and whose total or partial 
destruction, capture or neutralization, in the cir
cumstances ruling at the time, offers a definite mili
tary advantage. 

4. "Civilian objects" are all objects which are not 
military objectives as defined in paragraph 3. 

5. "Feasible precautions" are tho~e precautions 
which are practicable orpractically possible taking 
into account all circumstances ruling at the time, 
including humanitarian and military considerations. 

Article 2 

Protection of civilians and civilian objects 

1. It is prohibited in all circumstances to make the 
civilian population as such, individual civilians or 
civilian objects the object of attack by incendiary 
weapons. 

2. It is prohibited in all circumstances to ~ake 
any military objective located within a concentra
tion of civilians the object of attack by air-delivered ' 
incendiary weapons. 

3. It is further prohibited to make any military 
objective located within a concentration of civilians 
the object of attack by means of incendiary wea
pons other than air-delivered incendiary weapons, 
except when such military objective is clearly sepa
rated from the concentration of civilians and all 
feasible precautions are taken with a view to lill}it
ing the incendiary effects to the military objective 

ii) Kampfmittel, die dazu bestimmt sind, 
Durchschlag-, Spreng- oder Splitterwir
kungen mit einer zusätzlichen Brandwir
kung zu verbinden, wie panzerbre
chende Geschosse, Splittergeschosse, 
Sprengbomben und ähnliche Kampfmit
tel mit kombinierter Wirkung, bei denen 
die Brandwirkung nicht eigens dazu 
bestimmt ist, Personen Brandverletzun
gen zuzufügen, sondern gegen militäri
sche Ziele wie Panzerfahrzeuge, Luft
fahrzeuge und Einrichtungen oder Anla
gen verwendet zu werden; 

2. bedeutet "Konzentration von Zivilpersonen" 
jede ständige oder nichtständige Konzentration 
von Zivilpersonen, zum Beispiel in bewohnten Tei
len von Großstädten, in bewohnten Städten oder 
Dörfern oder. in Flüchtlings- oder Evakuiertenla
gern oder -kolonnen oder Nomadengruppenj 

3. bedeutet "militärisches Ziel", soweit es sich um 
Objekte handelt, ein Objekt, das auf Grund seiner 
Beschaffenheit, seines Standorts, seiner Zweckbe
stimmung oder seiner Verwendung wirksam zu 
militärischen Handlungen beiträgt und dessen 
gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitznahme 
oder Neutralisierung unter den zu dem betreffen
den Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeu
tigen militärischen Vorteil darstellt j 

4. bedeutet "zivile Objekte" alle Objekte, die 
nicht militärische Ziele im Sinne der Nummer 3 
sind; 

5. bedeutet "praktisch mögliche Vorsichtsmaß
nahmen" Maßnahmen, die unter Berücksichtigung 
aller zu dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen 
Umstände einschließlich humanitärer und militäri
scherErwägu~gen durchführbar oder pr~ktisch 
möglich sind. 

Artikel 2 

Schutz von Zivilpersonen und zivilen Objekten 

1. Es ist unter allen Umständen verboten, die 
Zivilbevölkerung als solche, einzelne Zivilpersonen 
oder zivile Objekte zum Ziel von Angriffen mit 
Brandwaffen zu machen. 

2. Es ist unter allen Umständen verboten, ein 
innerhalb einer Konzentration von Zivilpersonen 
gelegenes militärisches Ziel zum Ziel eines Angriffs 
mit Brandwaffen aus der Luft zu machen. 

3. Es ist ferner verboten, ein innerhalb einer Kon
zentration von Zivilpersonen gelegenes militäri
sches Ziel zum Ziel eines Angriffs mit anderen als 
aus der Luft eingesetzten Brandwaffen zu machen, 
es sei denn, daß dieses militärische Ziel eindeutig 
von der Konzentration von Zivilpersonen getrennt 
ist und alle' praktisch durchführbaren Vorsichts
maßnahmen getroffen werden, um die Brandwir-
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and to avoiding, and in any event to mimmlzmg, 
incidentalloss of civilian life, injury to civilians and 
damage to civilian objects. 

4. 1t is prohibited to make forests or other kinds 
of plant cover the objectof attack by incendiary 
weapons except when such natural elements are 
used to cover, conceal or camouflage combatants 
or other military objectives, or are themselves mili
tary objectives. 

kungen auf das militärische Ziel zu begrenzen und 
dadurch verursachte Verluste unter der Zivilbevöl
kerung, die Verwundung von Zivilpersonen und die 
Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden und in 
jedem Fall auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

4. Es ist verboten,Wälder oder andere Arten 
pflanzlicher Bodenbedeckungen zum Ziel eines 
Angriffs mit Brandwaffen zu machen, es sei denn, 
daß diese Gegebenheiten der Natur dazu verwen- . 
det werden, Kombattanten oder andere militärische 
Ziele zu decken, zu verbergen oder zu tarnen, oder 
daß sie selbst militärische Ziele sind. 
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VORBLATT 

1. Problem ilnd Ziel: 

Das Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventionel
ler Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können, regelt. das Verbot 
bzw. die Beschränkung des Einsatzes bestimmter Kategorien von konventionellen Waffen (zB nicht ent
deckbare Splitterwaffen, Minen, Sprengfallen, Brandwaffen), die in den einzelnen Protokollen genau 
umschrieben sind. Wesentlicher Inhalt des Übereinkommens ist eine möglichst weitgehende Verbesserung 
des Schutzes de'r Zivilbevölkerung und ziviler Objekte vor solchen Waffen im Fall eines bewaffneten Kon
fliktes. 

Österreich sieht im Ein~atz für eine möglichst weitgehende Vermeidung unnötiger Grausamkeit 
bewaffne.ter Konflikte im Wege der Kodifizierung und Weiterentwicklung des humanitären Kriegsvölker
rechtes - bei Berücksichtigung der eigenen sicherheitspolitischen Interessen - eine wichtige Aufgabe 
eines immerwährend neutralen Staates. 

2. Lösung: 

Mit der Ratifizierung des Übereinkommens und der drei dazugehörigen Protokolle bejaht Österreich 
diese Zielsetzung. 

3. Alternativen: 

Keine 

4. Kosten: 

Durch die Ratifikation des Übereinkommens und der drei dazugehörigen Protokolle entstehen keine 
nennenswerten Kosten. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

I. 

Beim vorliegenden Übereinkommen über das 
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen, die übermä" 
ßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wir
ken können, handelt es sich um einen Staatsvertrag 
auf Gesetzesstufe, welcher der Genehmigung des 
Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG bedarf. 
Das Übereinkommen hat keinen politischen Cha
rakter und enthält weder verfassungsändernde 
noch verfassungseq~änzende Bestimmungen. Die 
Bestimmungen des Ubereinkommens' sind hinläng
lich bestimmt, um unmittelbar angewendet zu wer
den. Das Übereinkommen kann daher generell in 
die österreichische Rechtsordnung transformiert' 
werden. 

Aus der Ratifikation des vO'rliegenden Überein
kommens entstehen der Republik Österre~ch keine 
nennenswerten Kosten. 

11. 

Das Verbot bzw. die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter Waffen mit der. Zielsetzung der Ver
meidung unnötiger Leiden ist ein Hauptanliegen 
des humanitären Kriegsvölkerrechts. Wenngleich 
seit der Bildung von Nuklearwaffenarsenalen Abrü
stungs- und Rüstungskontrollmaßnahmen zur Ver
minderung der Gefahr eines Atomkriegc;s im V or
dergrund der international{!n Bemühungen stehen, 
haben die zahlreichen, seit dem Zweiten Weltkrieg 
trotz des völkerrechtlichen Gewaltverbots aufgetre
tenen und mit konventionellen Kampfmitteln 
geführten bewaffneten Konflikte der Völkerge
meinschaft die Notwendigkeit vor Augen geführt, 
in solchen Konflikten ein Mindestmaß an Mensch
lichkeit zu' sichern. Die meisten den Einsatz 
bestimmter Waffen regelnden internationalen 
Übereinkommen stammen aus der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg und sind durch die ungeheure 
Entwicklung der Waffen technik überholt oder 
zumindest ergänzungsbedürftig. Aus dieser Situa
tion ergaben sich weitere Impulse für den Versuch 
der Anpassung . des Kriegsrechts an die neuen 
Gegebenheiten. Angesichts 'der zwangsläufig invol
vierten .. sicherheitspolitischen und militärstrategi-

schen Interessen konnte einem solchen Versuch 
von vornherein nur beschränkter, in Anbetracht der 
fortlaufenden Eskalation der Rüstungsanstrengun
gen auf allen Waffengebieten bescheiden anmuten
der Erfolg beschieden sein. 

Schwerpunkte des vorliegenden Vertragswerkes 
sind: 

. Das Verbot von Waffen, deren Splitter mit 
Röntgenstrahlen im menschlichen Körper 
nicht feststellbar -sind (Protok.o!T ff . 
Der verstärkte Schutz der Zivilbevölkerung 
vor Minen und Sprengfallen, das Verbot der 
Anbringung von Sprengfallen an harmlos 
scheinenden Gegenständen sowie Registrie
rungspflichten füt:- vorgeplante Minenfelder 
und großangelegte Fallendispositive (Proto
koll II). 
Die Beschränkung des Einsatzes von Brand
waffen wie zB Nap:dm, auf militärische Ziele 
sowie das Verbot des Einsatzes solcher Waf
fen, wenn die Gefahr besteht, daß die Zivilbe~ 
völkerung ebenfalls getroffen wird (Proto
koll III). 

Wenngleich das Übereinkommen drei Waffenka
tegorien von vergleichsweise untergeordneter 
Bedeutung erfaßt, stellt doch allein das Zustande
kommen eines Übereinkommens über das Verbot 
oder zumindest die Beschränkung des Einsatzes 
besonders grausamer und inhumaner konventionel
ler Waffen einen begrüßenswerten Schritt in der 
langwierigen EntWicklung des Kriegsrechtes dar. 
Zudem stellen die spezifischen Einsatzverbote bzw. 
-beschränkungen des vorliegenden Vertragswerks 
eine Ergänzung und Konkretisierung der von 
Österreich am 12. Dezember 1977 unterzeichneten 
bei den Zusatzprotokolle von 1977 zu den Genfer 
Rot-Kreuz-Abkommen zum Schutze der Opfer des 
Krieges dar. 

III. 

Für die Ausarbeitung des Übereinkommens 
waren vom Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz wertvolle, zum Teil auf das Jahr 1956 
zurückgehende Vorarbeiten geleistet worden. Die 
Initiative zur Einberufung einer speziellen Konfe
renz der Vereinten Nationen zum Verbot bestimm
ter konventioneller Waffen war von d:er Diplomati-
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schen Konferenz über die Neubestätigung und 
Weiterentwicklung des in bewaffneten Konflikten 
anwendbaren Völkerrechts ausgegangen, die von 
1974-1977 tagte und deren primäres Ziel die Wei
terentwicklung. des Rechts der Genfer Abkommen 
von 1949 zum Schutze der Opfer des Krieges war. 
In ihrer Resolution 32/152 vom 19. Dezember 
1977 beschloß die Generalversammlung der Ver
einten Nationen die Einberufung einer Konferenz 
zur Behandlung des Verbotes oder der Beschrän
kung des Einsatzes bestimmter konventioneller 
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder 
unterschiedslos wirken können. Österreich hat an 
den beiden in Genf stattgefundenen Sessionen der 
Konferenz 1979 und 1980 intensiv an der Ausarbei
tung dieser Konvention mitgearbeitet. An den Ver
handlungen nahmen Delegationen von insgesamt 
85 Staaten, sowie als Beobachter2 Befreiungsorga
nisationen und verschiedene zwischenstaatliche und 
nichtzwischenstaatliche Organisationen teil. Die 
Konferenz endete am 10. Oktober 1980 mit der 
Verabschiedung eines Rahmenvertrags und der 
dazugehörigen Protokolle für drei Waffenarten im 
Konsensweg. 

Das Übereinkommen wurde am 10. April 1981 
am Sitz der Vereinten Nationen inNew York zur 
Unterzeichnung aufgelegt und am selben Tag von 
Vertretern von 34 Staaten, darunter Österreich, 
unterzeichnet. Bis Ende März 1982 haben insge
samt 45 Staaten den Rahmenvertrag und minde
stens zwei der Protokolle unterzeichnet. Die Kon
vention tritt 6 Monate nach Hinterlegung der 
20. Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde in Kraft, 
wobei bis Ende März 1982 noch kein Staat die 
Konvention ratifiziert hat oder ihr beigetreten ist. 

IV. 

Die Form des Übereinkommens soll den spezifi
schen Erfordernissen des Kriegsrechts Rechnung 
tragen: da die ständige Weiterentwicklung der 
Waffentechnologie und das Auftauchen immer 
neuer Kampfmittel zur relativ raschen Veraltung 
oder Ergänzungsbedürftigkeit bestehender Über-· 
einkommen führt, war es ein zentrales Anliegen der 
Redaktoren des vorliegenden Vertragswerkes, die 
Ausbau- und Anpassungsfähigkeit des Überein
kommens durch die Wahl einer entsprechenden 
Form sicherzustellen. 

Das Vertragswerk gliedert sich in einen Rahmen
vertrag, der die allgemeinen Bestimmungen für alle 
(gegenwärtig oder zukünftig) zu verbietenden bzw. 
einzuschränkenden Waffen enthält, und in drei, 
Protokolle mit spezifischen Regelungen für die drei 
derzeit erfaßten Waffenkategorien (Protokoll I: 
nicht entdeckbare Splitterwaffen; Protokoll II: 
Minen- und Sprengfallen; Protokoll III: Brandwaf
fen). Durch einen im Rahmenvertrag vorgesehenen 
Revisionsmechanismus können die bestehenden 
Protokolle überprüft· und· weitere Protokolle ange
fügt werden. Um eine unerwünschte "Minimalteil-

nahrne" einzelner Staaten an kriegsvölkerrechtli
chen Übereinkommen von vornhereinauszuschlie
ßen, enthält das Übereinkommen eine Bestimmung, 
wonach der Rahmenvertrag nur zusammen niit 
mindestens zwei Protokollen angenommen werden 
kann. 

v. 
Als authentische Texte des Übereinkommens gel

ten. gemäß Artikel 11 die arabische, chinesische, 
engiische, französische, russische und spani~che 
Fassung. Eine gemeinsame Übersetzung in die· 
deu'tsche Sprache wurde im Einvernehmen zwi
schen Österreich, der Bundesrepublik Deutschland 
und der' Schweiz an läßlich einer am 14. und 
15. September 1981 in Bonn abgehaltenen Überset~ 
zungskonferenz ausgearbeitet. 

Besonderer Teil 

Präambel: 

Im Mittelpunkt der Präambel, deren Bedeutung 
vor allem darin liegt, daß in ihr Ziel und Zweck der 
Übereinkunft zum Ausdruck kommen, und die 
dementsprechend als Auslegungshilfe in Zweifels
fällen herangezogen, werden kann (Artikel 31 des 
Wiener Übereinkommens über das Recht der Ver
träge, BGBI. Nr. 40/1980) stehen die traditionellen, 
das humanitäre Völkerrecht auf dem Waffensektor 
beherrschenden Grundsätze: Verbot von Waffen" 
die übermäßige Leiden verursachen;' Verbot von 
Waffen mit Unterschiedsloser Wirkung (Zivilbevöl
kerung, Kombattanten); Verbotvon heimtücki
schen Waffen, dh. solchen, die die Arglosigkeit des 
Gegners ausnützen. Dazu kommen Hinweise auf 
das erst seit wenigen Jahien aktualisierte Verbot 
ökologischer Kriegsführung, das seinen ersten posi
tivrechtlichen Niederschlag in der ~on der General
versammlung der Vereinten Nationen 'im Jahre 
1976 verabschiedeten Konvention über das Verbot 
der Anwendung umweltverändernder Techniken 
für militärische Zwecke (ENMOD-Konvention) 
fand und in Artikel 2 Absatz 4 des Protokolls ur 
des vorliegenden Vertragswerkes eine weitere Ver
ankerimg erfährt. Die in Artikel35 des Zusatzpro
tokolls I zu den Genfer Abkommen verankerte all
gemeine Regel, daß die an einem bewaffneten Kon
flikt beteiligten Parteien in der Wahl der Methoden 
und Mittel der Kriegsführung kein unbeschränktes 
Recht haben, wird ebenfalls in Erinnerung gerufen. 
Diebeiden letzten Abschnitte der Präambel neh
men auf die Möglichkeit' einer ErWeiterung der 
Verbote und Einsatzbeschränkungen unter Hin
weis auf die hiefür in Frage kommenden internatio
nalen Organe und Organisationen Bezug. Damit 
wird dem Wunsch jener Staaten Rechnung getra
gen, die nach einer noch umfassenderen Regelung 
als der in diesem Vertragswerk verankerten streben. 

; 
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Artikel 1: ~ . 

Artikel 2 der'Gehfer Abkommen vom 12. August 
1949 (BGBI. Nr. 155/1953), auf den hier verwiesen 
wird, sieht als Anwendungsbereich vor: Alle Fälle 
eines erklärten Krieges oder jedes anderen bewaff
neten Konfliktes zwischen den Vertragsparteien, 
selbst wenn der KriegszUstand von einer dieser Par
teien nicht anerkannt wird; einbezogen sind die 
Fälle vollständiger oder teilweiser Besetzung, selbst 
wenn kein bewaffneter, Widerstanq geleistet wird. 
Dem Vorbild des Zusatzprotokolls I folgend 
erstreckt sich der Anwendungsbereich des Überein
kommensauchauf jeIi,e bewaffneten Konflikte, in 
denen Völker gegen Kolonialher~schaft und 
fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes 
in' Ausübung ihres Rechts auf SeibstbestiIIimung 
kämpfen (siehe Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzproto-
kolls I). . 

Artikel 2: 

Sinn dieser Bestimmung ist es, mißverständlichen 
Auslegungen insoweit vorzubeugen, als das vorlie
gende Übereinkommen sich nur als Mindeststan
dard versteht und allenfalls weitergehenderen, 
gewohnheitsrechtlichen Regeln oder vertraglichen 
Normen riicht derogiert. . 

Artikel 3: 

Diese Unterzeichnungsbestimmung entspricht 
der üblichen Praxis bei multilateralen Verträgen. Es 

. ist darauf hinzuweisen, daß schon mit der Unter
zeichnung die Pflicht entsteht, sich aller Handlun

. gen zu enthalten, die Ziel und Zweck des Vertrages 
vereiteln würde!). (siehe Artikel 18 - des Wiener 
Übereinkommeris über das Recht der Verträge). 

Artikel 4: 

In . diesem Artikel' ist verankert, daß eine Panei 
dem Übereinkommen' nur daim. angehören kann, 
wenn, sie gleichzeitig Venragspartei von zwei der 
drei Protokolle ist. Der Vorteil.dieser Wahlmög
lichkeitliegt darin, daß jenen Parteien die Zugehö
xigkeit zur Vertragsgemeinschaft ermöglicht wird, 
die aus dem einen oder anderen Grund eines der 
drei Protokollenich.t akzeptieren können.' 

ArtikelS: 

Das objektive Inkrafttreten ~ird zum Unter
schied von den Zusatzprotokollen (2 Ratifikatio
nen) so geregelt, daß mind,estens 20 Staaten ihren 
Willen.bekundethaben müssen, durch das Überein
kommen (einschließlich zweier seiner Protokoll~) 
gebunden zu sein. DieseR'egelist auch im Zusam
menhang mit jenem Teil der Präambel·zu lesen, in 
dem hervorgehoben wird, daß insbesondere die 
militärisch wichtigen Staaten Vertragsparteien wer
den sollen. 

Artikel 6: 

In dem Bewußtsein, daß Regeln, wie die im vor
liegenden Vertragswerk enthaltenen Vorschriften, 
nur dann konkrete Anwendung finden, wenn die 
im Kampfeinsatz stehenden Personen hinreichend 
damit vertraut gemacht worden sind, werden die 
Vertragsparteien verpflichtet, für eine möglichst 
umfassende Verbreitung dieser Texte zu' sorgen. 
Innerstaatlich wird insbesondere durch Ergänzun
gen der diesbezüglichen militärischen Dienstvor
schriften und Ausbildungsrichtlinien dieser völker
rechtlichen ~ erpflichtung Rechnung zu tragen sein. 

Artikel 7: 

Absatz 1 declj:.t den Fall lückenhafter Vertragsbe
ziehungen zwischen Konfliktparteien ab, wie er 
auch in Artikel 2, letzter Absatz, der Genfer 
Abkommen, normiert ist. 

Absatz 2 regelt den ebenfalls in der zhierten 
Bestimmung der Genfer Abkommen vorgesehenen 
Fall, daß ein Staat, der zwar Konfliktpartei aber 
nicht Vertragspartei ist, das Übereinkommen (oder 
das einschlägige Protokoll) annimmt und anwen
det; zur Erhöhung der Rechtssicherheit bedarf 
diese Annahme nunmehr der Verständigung des 
Verwahrers .. 

Absatz 4 befaßt sich mit den Vertragsbeziehun
gen bei jenen Konflikten, in denen Völker in Aus
übung ihres Selbstbestimmungsrechts gegen Kolo
nialherrschaft, fremde Besetzung und rassistische 
Regime kämpfen. Eine Vertragspartei muß dieses 
Übereinkommen gegen sich gelten lassen, sofern sie 
auch dem Zusatzprotokoll I angehört und die Füh
rung der sie bekämpfenden Befreiungsbewegung 
sich verpflichtet, nicht nur das vorliegende Überein
kommen (einschließlich der einschlägigen Proto
kolle) anzuwenden, sondern auch bereit ist, die 
Genfer Abkommen sowie das Zusatzprotokoll I 
anzuwenden. 

Eine ähnliche. faktisch.e Vertragsbeziehung ent
steht dann, wenn die beiden Seiten in einem sol
chen Befreiungskampf nur durch die Genfer 

~ Abkommen und das vorliegende Übereinkommen 
(einschließlich der einschlägigen Protokolle) 
gebunden sind bzw. ihre Anwendung erklärt haben. 
In einer solchen Situation können sich aber beide 
Seiten' zusätzlich darüber verständigen, daß sie das 
Zusatzprotokoll I unter der Voraussetzung der 
Reziprozität annehmen und anwenden.. . 

Diese Regelung stellt insofern ein Novum dar, 
als auf dem Umweg über das vorliegende Überein
kommen der Gesamtkomplex der Genfer Abkom
men in einem konkreten Konflikt Geltung erlangt, 
bhne daß dieser Fall in diesen Abkommen selbst 
vorgesehen wäre. Außerdem kommt den Befrei
ungsbewegungen die ihnen im Zusatzprotokoll I 
eingeräumte vplkerreehtliche Stellung nunmehr los
gelöst von diesem Zusatzprotokoll zu (Absatz 4 
lit. b): 
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Artikel 8: 

Vor allem tür jene Staaten, die das vorliegende 
Vertragswerk nicht als Endpunkt einer Entwick
lung, sondern als ersten Schritt bei der fortschrei
tenden IlIegalisierung bestimmter konventioneller 
Waffen ansehen, stellt diese Revisionsklausel eine 
der Kernbestimmungen des Übereinkommens dar. 

Voraussetzungen für die Einberufung einer Kon
ferenz zur Änderung des vorliegenden Vertrags
werks oder zur Beschlußfassung über neue Verbote 
und Beschränkungen ist gemäß Absatz 1 und -2 die 
Zustimmung einer Mehrheit der Vertragsparteien, 
wobei jedoch als Untergrenze 18 Vertragsparteien 
vorgesehen sind. Infolge dieses qualifizierten Mehr
heitserfordernisses ist es wahrscheinlich, daß eine 
solche Konferenz erst einige Zeit nach dem objekti
ven Inkrafttreten, das bei 20 Ratifikationen, Beitrit
ten etc. erfolgt, stattfinden wird. 

Eine gewisse Auffangfunktion kommt schließlich 
der Bestimmung des Absatz 3 zu, wonach es bei· 
konferenzlosem Verstreichen einer Frist von zehn 
Jahren nach Inkrafttreten genügt, daß eine einzige 
Vertragspartei den Verwahrer um Einberufung 
einer solchen Konferenz ersucht. 

Artikel 8 ist in Zusammenhalt mit jenen Teilen 
der Präambel zu lesen, in denen auf bestimmte 
internationale Organisationen und Organe Bezug 
genommen wird, denen eine aktive Rolle bei der 
Prüfung neuer Verbote und Beschränkungen 
zukommen kann. 

Artikel 9: 

Den Genfer Abkommen 1949 nachgeformt ist 
die Regel, daß die Wirksamkeit einer Kündigung 
solange suspendiert ist, als einer der Anwendungs
fälle des Übereinkommens (bewaffneter Konflikt, 
Besetzung etc.) nicht vollständig beendet ist. Durch 
Kündigung des Übereinkommens erlischt auch die 
Wirkung der die betreffende Vertragspartei binden
den Protokolle. Eine Vertragspartei kann aber auch 
isoliert vom Übereinkommen eines der Protokolle 
kündigen, sofern sie allen drei Protokollen ange
hört. Hat eine Vertragspartei allerdings nur zwei 
Protokolle angenommen, so ist die isolierte Kündi
gung eines der beiden Protokolle nicht zulässig, da 
die Zugehörigkeit zum Übereinkommen die gleich
zeitige Zugehörigkeit zu mindestens zwei Proto
kollen voraussetzt (siehe Artikel 4 Abs. 3). 

Artikel 10: 

Die in Absatz 2 erwähnten üblichen Aufgaben 
des Verwahrers sind in Artikel 77 des Wiener Über
einkommens über das Recht der Verträge näher 
umschrieben. 

PROTOKOLL ÜBER NICHT ENTDECKBARE 
SPLITTER (PROTOKOLL I) 

Protokoll I bezieht sich auf Geschosse oder son
stige Sprengkörper, deren Splitter zB aus Plastik, 

Glas oder ähnlichen Materialien bestehen. Durch 
den Hinweis auf die "Hauptwirkung" wirdklarge
stellt, daß Munition, deren eigentliche, wirksame 
Splitter durch Röntgenstrahlen erfaßbar sind, nicht 
dem Verbot unterliegen, selbst wenn sich einzelne 
Elemente, zB Bestandteile des Zünders, der Entdek- . 
kung durch Röntgenstrahlen entziehen. Das Ver
boterfaßt auch nicht Waffen, deren Primärverwen
dung sich nicht gegen Menschen richtet, selbst 
wenn einzelne zufällige Splitter einen Menschen 
verletzen können; hierher gehören. etwa Panzermi
nen mit Plastikgehäuse. 

Das im Protokoll I niedergelegte Verbot konkre
tisiert den im humanitären Völkerrecht dominie
renden Rechtsgrundsatz, daß Waffen unzulässig 
sind, die übermäßige Leiden oder überflüssige Ver
letzungen verursachen (siehe auch Artikel 3.5 
Absatz 2 des Zusatzprotokolls I). Im Zeitpunkt der 

.Verabschiedung des Protokolls war nicht bekannt, 
ob derartige Waffen tatsächlich existierten. Das 
Verbot dient daher in erster Linie dazu, vorsorglich 
eine vom humanitären Aspekt aus unerwünschte 
Entwicklung der Waffentechnik zu verhindern. 

PROTOKOLL ÜBER DAS VERBOT ODER 
DIE BESCHRÄNKUNG DES EINSATZES 
VON MiNEN, SPRENGFALLEN UND ANDE-

REN VORRICHTUNGEN (PROTOKOLL 11) 

Dieses Protokoll konkretisiert gleichzeitig meh
rere das humanitäre Völkerrecht beherrschende 
Grundsätze: Im Interesse der Zivilb~völkerung 
handelt es sich hiebe i in erster Linie um das Verbot 
des Einsatzes von Waffen mit unterschiedsloser 
Wirkung, dh. von Waffen, die ua. wegen ihrer Flä
chenwirkung und geringen Zielsicherheit unter
schiedslos militärische Ziele und Zivilpersonen tref
fen. Eine Grundregel betreffend den Schutz der 
Zivilbevölkerung findet sich auch in Art. 48 des 
Zusatzprotokolls I. Außerdem konkretisiert Proto
koll II das generelle Perfidieverbot, das ebenfalls im 
Zusatzprotokoll I (Art. 37) einen Niederschlag 
gefunden hat. 

Artikel 1: 

Protokoll II gilt dieser Bestimmung gemäß nur 
für Landminen ; Minen gegen Schiffe, sowohl auf 
See als auch auf Flüssen und Seen im Landesinne
ren, werden nicht erfaßt. 

Artikel 2: 

Dieser Artikel enthält die wichtigsten Definitio
nen, die im Interesse einer möglichst klaglosen 
Anwendung sehr detailliert formuliert wurden. 
Soweit eine spezielle Definition nicht vorliegt, ist 
der im humanitären Völkerrecht übliche Sprachge
brauch heranzuziehen, wie er zuletzt in den 
Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen sei
nen Ausdruck gefunden hat; dies gilt für Begriffe 
wie Zivilperson, Zivilbevölkerung etc. 
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Artikel 3: 

Dieser Artikel legt Verbote und generelle 
Beschränkungen des Einsatzes fest, die im Lichte 
der erwähnten Rechtsgrunds:hze geboten sind. 
Während Abs. 2 den absoluten Schutz der Zivilbe-

,völkerung normiert, verbietet Abs. 3 den unter
schiedslosen Einsatz, wobei versucht wird, diesen 
Begriff möglichst konkret zu fassen. Abs.4 sieht. 
vor, daß bei einem Einsatz von Minen und derglei
chen alle praktisch möglichen Vorsichtsmaßnah
men zu treffen sind, um Zivilpersonen vor den 
Wirkungen dieser Waffen zu schützen. 

Artikel 4: 

Artikel 4 verbietet den Einsatz von Minen und 
dergleichen in Gebieten mit ho her Bevölkerungs
dichte, in denen keine Kampfhandlungen zwischen 
Landstreitkräften stattfinden oder unmittelbar
bevorstehen, außer diese Kampfmittel sind direkt 
gegen militärische Ziele gerichtet oder es werden 
entsprechende Maßnahmen zum Schutze der Zivil
bevölkerung getroffen. 

Artikel 5: 

Dieser Artikel regelt den Einsatz von Minen, die 
durch Artilleriegeschütze, Raketen, Granatwerfer 
oder ähnliche Mittel verlegt oder aus einem Luft
fahrzeug abgeworfen werden. Der Einsatz solcher 
fernverlegter Minen ist verboten, es sei denn, daß 
diese Minen nur innerhalb eines Gebietes eingesetzt 
werden, das selbst ein militärisches Ziel ist oder 
militärische Ziele enthält und unter der Bedingung, 
daß ihr Standort genau aufgezeichriet werden kann 
wie bei konventionell verlegten Minen, oder daß sie 
mit einem Neutralisierungsmechanismus ausgestat
tet sind, der sie unschädlich macht, wenn sie dem 
militärischen Zwecke nicht mehr dienen. Die Verle
gung von Minen mit Hubschrauber wurde bei der 
Konferenz als genügend präzise erachtet, um eine 
Registrierung wie bei handverlegten Minenfeldern 
sicherzustellen. Eine Verpflichtung, die mit Hub
schrauber verlegten Minen mit, einem Neutralisie
rungsmechanismus zu versehen, besteht demnach 
nicht. 

Der in Abs. 2 stipulierte Schutz der Zivilbeyölke
rung im Wege entsprechend wirksamer Warnung 
ist dem Art. 57 Abs. 2 lit. c des Zusatzprotokolls I 
nachgebildet. 

Artikel 6: 

Diese das allgemeine Perfidieverbot konkretisie
rende Bestimmung umschreibt zunächst Sprengfal
len im allgemeinen und zählt dann jene Gegen
stände auf, mit denen Sprengfallen auf keinen Fall 
in Verbindung gebracht werden dürfen. Absatz 2 
resultiert aus einer Verknüpfung des Perfidiever
bots mit dem Verbot, Waffen einzusetzen, die über
mäßige Leiden verursachen. 

Artikel 7: 

Sofern Minenfelder vorgeplant verlegt und 
Sprengfallen in großem Umfang und vorgeplant 
angebracht werden, ist ihre Lokalisierung zwingend 
aufzuzeichnen. Erfolgt dieses Verlegen und 
Anbringen in großer Eile, zB in Notsituationen, so 
sind die Konfliktparteien nur aufgefordert, diese 
Aufzeichnung im Rahmen ihrer Möglichkeiten vor
zunehmen. Abs. 3 verlangt die Aufbewahrung sol
cher Aufzeichnungen durch die Konfliktparteien 
und regelt das Verhalten nach Beendigung der akti
ven Feindseligkeiten, wobei sich diese' Situation als 
die effektive Einstellung der Kampfhandlungen 
umschreiben läßt, ohne daß in der unmittelbaren 
Zukunft mit der Wiederaufnahme zu rechnen ist. 
Eine solche Situation kann unter Umständen 
wesentlich früher eintreten als das Wirksamwerden 
einer formellen Waffenstillstandsvereinbarung 
(siehe Unterschied zwischen Abs. 3 lit. a und lit. c). 

Was den Austausch der Minenpläne betrifft, so 
war zunächst vorgesehen gewesen, daß auch im 
Fall einer über die Beendigung der aktiven Feindse
ligkeiten andauernden Besetzung eines Gebietstei
les dieser Austausch vorzunehmen wäre. Da sich 
hiezu einzelne Staaten nicht verstehen konnten, 
mußte die nunmehrige Lösung gewählt werden. 
Die Konferenz genehmigte aber ein "understan
ding" des Inhalts, daß der Schutz der Zivilbevölke
rungabsoluten Vorrang hat. Dies bedeutet für den 
Fall der Besetzung, daß es an der Besatzungsmacht 
liegt, alle erforderlichen und angemessenen Maß
nahmen zu treffen, um die Zivilbevölkerung zu 
schützen, selbst wenn sie von der gegnerischen Par
tei, deren Gebiet sie teilweise okkupiert, keine sol
chen Aufzeichnungen erhält. Die in Abs. 3 lit. a 
festgelegte Informationspflicht gegenüber dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gilt unab
hängig vom Einsatz der Truppen oder Missionen 
der Vereinten Nationen. Diese Doppelgleisigkeit 
soll sicherstellen, daß in dieser sensitiven Phase 

, nach der Beendigung der aktiven Feindseligkeiten 
keinerlei Kommunikationslücken auftreten. 

Artikels: 

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte' hat 
gezeigt, daß Truppen und Missionender Vereinten 
Nationen vielfach in Gebieten tätig werden müssen, 
in denen kurz zuvor Feindseligkeiten stattgefunden 
haben und in denen sich noch Minen und Spreng
fallen befinden können. Es war daher ein besonde
res Anliegen de~ Kontingente stellenden Staaten, 
die in der Vergangenheit Minenopfer zu beklagen 
hatten, darunter auch Österreich, daß für solche 
Situationen entsprechende' Vorsorge getroffen 
wird. In erster Linie trifft die Pflicht für diesen 
Schutz, im Sinne von Minenräumung, Aufstellung 
von Warntafeln etc. die für die Verlegung der 
Minen und Sprengfallen verantwortliche Konflikt
partei. Sollte diese Partei das fragliche Gebiet 
bereits geräumt haben, so ergibt sich eine entspre-
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chende Verantwortlichkeit der sonst örtlich zustän
digen Stellen. Subsidiär obliegt es den in diesem 
Artikel genannten Organen der Vereinten Natio
nen, für ihren eigenen Schutz zu sorgen, und zwar 
auf der Grundlage der ihnen von den Konfliktpar
teien über Aufforderung zu übermittelnden Minen
pläne und sonsti!?en einschlägigen Aufzeichnungen. 

Artikel 9: 

Diese Bestimmung entspringt dem Wunsch einic 

ger Entwicklungsländer, bei der Räumung von 
Minenfeldern aus· oft Jahrzehnte zurückliegenden 
Konflikten die Hilfe jener Industriestaaten zu 
erhalten, die für die Verlegung bzw. Anbringung 
dieser Minenfelder, Minen und Sprengfallen ver
antwortlich waren. Artikel 9 enthält allerdings 
keine zwingende Hilfspflicht sondern stipuliert ein 
.in erster Linie politisch-moralisches Engagement, 
die Spuren vergangener Konflikte im Interesse des 
Schutzes der Zivilbevölkerung zu beseitigen. 

Technische Anlage: 

Die in diesem Text festgelegten Grundsätze 
unterscheiden ebenso wie Artikel 7 zwischen vorge
planten Minenfeldern bzw. einem entsprechend 
umfangreichen und vorgeplanten Einsatz von 
Sprengfallen und der ad ho<;:-Verlegung bzw. 
Anbringung derartiger Kampfmittel. Je stärker das 
Planungselement in den Vordergrund tritt, umso 
zwingender und detaillierter ist die Aufzeichnungs
pflicht gestaltet. 

PROTOKOLL ÜBER DAS VERBOT ODER 
DIE BESCHRÄNKUNG DES .EINSATZES 

VON BRANDWAFFEN (PROTOKOLL 111) 

Dieses Protokoll konkretisiert mehrere Grund
sätze des humanitären Völkerrechts, und zwar 
sowohl das Verbot von Waffen, die übermäßige 
Leiden verursachen, als auch das Verbot von Waf
fen, die unterschiedslose Wirkung haben. Schließ
lich findet auch das erst in den letzten Jahren ent
wickelte Verbot ökologischer Kampfführung sei
nen Niederschlag. 

Protokoll III stand im Mittelpunkt des mehrjäh
rigen Verhandlungsprozesses, der zum vorliegen
den Vertragswerk führte. Da die in diesem Proto
koll niedergelegten Verbote und Einsatzbeschrän
kungen zum Teil hinter den Erwartungen einer. 
großen Zahl von Staaten zurückblieben (Kombat
tantenschutz), ist das Ergebnis in engem Zusam
menhang mit Artikel 8 des Übereinkommens zu 
sehen, der ein Verfahren für die' Ausweitung der 
bestehenden Verbote und Beschränkungen vor
sieht. 

Artikel 1: 

In dieser Bestimmung werden sowohl die Brand
waffen . definiert als auch möglichst detailliert die 

anderen Elemente (zB Schutzobjekte) des Verbots 
beziehungsweise der Einsatzbeschränkung 
umschrieben, wodurch eine möglichst lückenlose 
Anwendung im Zuge des eigentlichen Kampfge
schehens sichergestellt werde~ s~ll. 

Nachdem im Absatz 1 anhand einer abstrakten 
Umschreibung und mit Hilfe mehrerer Beispiele 
der Begriff Brandwaffe erläutert worden ist, stehen 
im Mittelpunkt der Definition die Ausnahmen; 
hiezu gehören einerseits Kampfmittel, bei denen die 
Brandwirkung nur eine Nebenwirkung ist, und 
andererseits Kampfmittel, die hauptsächlich eine 
Durchschlags-, Spreng- und Splitterwirkung haben 
und mit einem zusätzlichen Brandeffekt verbunden 
sind, der sich jedoch nicht direkt gegen Personen 
richtet. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, 
. daß der Begriff Brandwaffen wesentlich weiter ist 
als der Begriff Napalm; so würden etwa die im 
Zweiten Weltkrieg eingesetzten Brandbomben 
unter die Verbote und Beschränkungen des vorlie
genden Protokolls fallen. 

Absatz 2 betritt zwar mit der Definition der 
"Konzentration von Zivilpersonen" Neuland, 
bedeutet aber gleichzeitig gegenüber den gängigen 
Begriffen wie "Zivilbevölkerung" eine Verbesse
rung. Die Tatsache, daß für bestimmte Personen
gruppen ein spezieller Schutz stipuliert wird, darf 
allerdings nicht zu dem Schluß verleiten, daß damit 
die einzelne Zivilperson umsomehr Gegenstand 
eines Angriffs sein darf; für diesen Fall gelten die 
generellen Verbote, wie sie etwa Artikel 51 des 
Zusatzprotokolls I normiert. 

Absatz 3 wiederholt die in Artikel 52 des Zusatz
protokolls I enthaltene Definition des militärischen 
Ziels, während Absatz 4 für zivile Objekte ebenso 
wie das erwähnte Zusatzprotokoll den Weg der 
Umkehrdefinition wählt. 

Absatz 5 erläutert "praktisch mögliche Vorsichts
maßnahmen" im Lichte der Abwägung humanitärer 
und militärischer. Aspekte und der technischen. 
Durchführbarkeit derartiger Maßnahmen. Arti
kel 57 und 58 des Zusatzprotokolls I enthalten 
einen Katalog solcher Maßnahmen. 

Die in Artikel 1 nicht näher definierten Begriffe 
verstehen sich nach dem Inhalt, der ihnen allgemein 
vom humanitären Völkerrecht (siehe zuletzt die 
erwähnten Zusatzprotokolle) gegeben wird. 

Artikel 2: 

Absatz 1 gibt das allgemeine Verbot des Angriffs 
auf Zivilbevölkerung, einzelne Zivilpersonen oder 
zivile Objekte wieder. Daß sich dieses Verbot auf 
Brandwaffen beschränkt, bedeutet nicht, daß solche 
Angriffe mit anderen Waffen zulässig wären. 

Absatz 2 enthält die wesentlichste Neuerung, die 
im vorliegenden Vertragswerk enthalten ist. Luft
angriffe mit Brandwaffen gegen militärische. Ziele 
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in einer Konzentration von Zivilpersonen sind aus
nahmslos verboten. 

Diese Verbot gilt gemäß Absatz 3 bei anderen als 
Luftangriffen auch, jedoch mit einer bedeutsamen 
Ausnahme: Solche Brandwaffenangriffe vom 
Boden aus (zB Artillerie) sind erlaubt, sofern die 
Trennung des militärischen Ziels von der Konzen-

'tration von Zivilpersonen deutlich erkennbar ist 

und alle praktisch durchführbaren Schutzmaßnah
men zugunsten der Zivilbevölkerung getroffen 
worden sind. 

Neu ist das Verbot in Abs. 4, Wälder und andere 
Anpflanzungen zum Ziel eines Angriffes mit Brand
waffen zu machen, außer sie dienen militärischen 
Zwecken. 
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